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1. Didaktische Hinweise 
1.1. Einleitung 

 
Am 7. Februar 2021 jährte die Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts zum 
50. Mal. Die Öffentlichkeit empfand dieses Jubiläum als ehrwürdig, welches in 
Erinnerung bleiben sollte. Ob die Schweiz das Jubiläum nun feierte oder be-
schämt zur Kenntnis nehmen sollte, gibt es doch kaum ein Land, welches 
Frauen länger als “Bürger zweiter Klasse“ behandelt hat, wurde nicht deutlich. 
Für die Frauen*bewegung war das Frauenjahr 2021 ein wichtiges, denn es 
stand symbolisch für den langen und zermürbenden Kampf für die gleichen 
politischen Rechte von Frau und Mann. Neben der politischen Gleichberechti-
gung wurden Vorkämpfer*innen geehrt und Erfolge (z.B. Gleichstellungsartikel 
und Mutterschaftsversicherung), welche dank der Einführung des Frauenstimm-
rechtes entstanden sind, gefeiert (Ziegler, 2021, S. 11). Des Weiteren wurde die 
Gelegenheit genutzt, die Bevölkerung über den anhaltenden Kampf für gleich-
stellungspolitische Anliegen des Zivil- und Arbeitsrechts, der Teilung der wirt-
schaftlichen Macht und politischen Repräsentation aufzuklären. Die 
Frauen*bewegung nutzte diesen doppelten Stimulus, um weiteren Auseinan-
dersetzungen bezüglich der «Gleichstellung der Geschlechter und der egalitä-
ren Teilhabe an sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen, Institutionen 
und Erträgen» (Ziegler, 2021, S. 12), einen Schub zu verleihen.  
Die Erinnerung an den Frauenstimmrechts- und Gleichstellungskampf hat 
durchaus auch eine bittere Note, entstanden durch Diffamierungen, Demüti-
gungen, Widerständen und etlichen Rückschlägen. Die Gegner*innenschaft 
bleibt ebenfalls präsent, gerade «wenn es darum gegangen ist, etwa in Rich-
tung Lohngleichheit» (a.a.O., S. 12) zu schreiten.  
Doch wie steht die offizielle Schweiz, sprich Expert*innen und die EDK, welche 
den LP21 kreieren und absegnen, zur späten Einführung des Frauenstimmrechts 
und der aktuellen Lager der Gleichstellung der Geschlechter? 
Das Frauenstimmrecht wird im Lehrplan der Sek-I-Stufe als wichtiges Ereignis der 
Schweizer Geschichte aufgeführt. Dafür sollen Schüler*innen “Ursache, Verlauf 
und Folgen aufzeigen“ (EDK, 2016, S. 353.) können. Auch bedeutende Schwei-
zer*innen, welche einen Beitrag zur Entwicklung des Zusammenlebens und der 
sozialen Gerechtigkeit in der Schweiz beigetragen haben (z.B. Emilie Lieber-
herr), sollen von Schüler*innen portraitiert werden können.  
Im überfachlichen Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung gibt das 
Kernthema Geschlechter und Gleichstellung Auskunft, wie Unterricht dazu aus-
gerichtet werden kann. Die Perspektive von Geschlechter und Gleichstellung 
wird mit folgendem Text umrissen: «Das Thema leistet einen Beitrag zur Umset-
zung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter in Fa-
milie, Ausbildung und Arbeit. Es befasst sich mit Wahrnehmung und Umgang 
mit Geschlecht und Rollen in der Gesellschaft» (EDK, 2016, S. 37). Die 
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geschichtliche Funktion der Gegenwarts- und Zukunftsorientierung kann somit 
auch auf die Gleichstellung gelenkt werden, «was bedeutet, dass das histori-
sche Thema der Einführung des Stimm- und Wahlrechts 1971 in den Kontext der 
Gleichstellung der Geschlechter gestellt werden kann» (Ziegler, 2021, S.13). 
Lehrpersonen orientieren sich zwar am Lehrplan, müssen aufgrund unterschied-
licher Rahmenbedingungen, vielfältiger Schüler*innenschaft und bedeutsa-
men Aktualitäten jedoch entscheiden, welche Möglichkeiten und Themen sie 
nutzen wollen und welche nicht. So kommt Ziegler (2021, S. 15) zum Schluss, 
dass von der Volksschule nicht mehr als Akzente bezüglich der Frauenstimm-
rechtsbewegung und der Gleichstellungsthematik zu erwarten sind.  
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass «Schüler*innen in einem ge-
schichtskulturellen Umfeld aufwachsen, das viel dazu beiträgt, das historische 
und politische Bewusstsein zu nähren» (a.a.O., S. 15f.). Und die Politische Bildung 
hat daraus Strukturen zu bilden, mit welchen historische Erzählungen und ge-
genwärtige Themen für die eigene Existenz und Bedeutsamkeit der Schüler*in-
nen beurteilt werden können (a.a.O., S. 16). Letztendlich ist die Gleichstellung 
der Geschlechter ein omnipräsentes Thema, welches die gesamte Gesellschaft 
etwas angeht.  
 
Quellen: 

- D-EDK/ Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (2016). Gesamtausgabe Lehr-
plan 21. 

- Ziegler Béatrice (2021): Kampf der Frauen für ihre Rechte in der Schweiz, in: FemInfo 
(57), Bern. 

 
Ziel 
 
Die Werkstatt zur Frauen*bewegung und Geschlechtergleichstellung in der 
Schweiz fungiert als Schlüsselstelle zwischen Frauenstimm- und wahlrechtsbe-
wegung und ihren Vorkämpfer*innen und aktuellen Gleichstellungsthematiken 
mit ihren Fortschritten, Lücken und Chancen. Das Material wurde kreiert, um 
der Frauen*- und Gleichstellungsthematik bewusst Platz in der Volksschule ein-
zuräumen, den Schüler*innen die Auseinandersetzung mit teilweise kontrovers 
diskutierten Themen zu ermöglichen, ihren Horizont zu erweitern, Themen zu be-
arbeiten, welche sie in der Vergangenheit geprägt, in der Gegenwart beschäf-
tigt oder in der Zukunft betreffen werden und sie zur Reflexion über eigene Le-
bensweisen und Verhaltensmuster ermutigen. Die Werkstatt basiert auf dem 
Politikkompetenzmodell von Detjen et al. und soll die politische Urteil-, Hand-
lungsfähigkeit, das Fachwissen und politische Einstellung und Motivation der 
Schüler*innen stärken und fördern.  
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Abb. 1 Politikkompetenzmodell, 2012, Detjen et al. 

Die Werkstatt beruht dabei auf den fachdidaktischen Prinzipien der Politischen 
Bildung: Adressant*innenorientierung, Exemplarisches Lernen, Problemorientie-
rung, Kontroversität, Handlungsorientierung und Wissenschaftsorientierung und 
setzt unterschiedliche Aspekte in den Stationen um.  
 
Inhalt 
 
Das Unterrichtsprodukt setzt sich aus den Stationenblättern, den Materialien für 
die Stationen, Arbeitsblättern, Lösungen der Arbeitsblätter, einem Lernjournal 
für die Schüler*innen und dem Lehrpersonen Begleitband zusammen. Die 
Werkstatt wurde für insgesamt acht Lektionen geplant, wobei es sich um RZG 
und/oder ERG Lektionen handelt.  
Die Werkstatt ist in erster Linie eine Informationswerkstatt, welche gewissse As-
pekte einer Erfahrungswerkstatt inkludiert. Sie ist sehr umfangreich und beinhal-
tet mehr Stationen, als Schüler*innen in acht Lektionen lösen können. 
Ausserdem besteht die Möglichkeit, einzelne Posten auszuwählen und diese zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in der Klasse durchzuführen. 
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Die Werkstatt ist in sieben Unterthemen mit jeweiligen Stationen unterteilt: 
 

1. Schweizer Frauen*bewegung  
2. Arbeitswelt  
3. Vielfalt der Geschlechter 
4. Genderspezifische Gewalt  
5. Gleichstellung in der Wissenschaft 
6. Berufswahl 
7. Abschlussstation 

 
Alle Unterthemen haben mind. eine Basisstation, die Hälfte davon haben zu-
dem Vertiefungsstationen dazu. Es sind nicht alle Basisstationen obligatorisch. 
Die Basisstationen, welche die Grundlagen vermitteln und somit obligatorisch 
sind, sind mit einem          gekennzeichnet. Des Weitern führen die 
Schüler*innen ein Lernjournal, welches sie nach jeder Postenbearbeitung aus-
füllen. Dies dient zur Sicherung und Reflexion der Lerntätigkeiten und der Er-
kenntnisgewinnung. 
 
In der letzten Lektion der Unterrichtseinheit folgt eine formative Beurteilung mit-
tels eines Briefes an eine Vorkämpfer*in oder einer Stellungnahm zu  einem ak-
tuellen Zeitungsartikel. 
Der Begleitband beginnt mit der Erläuterung zu den Voraussetzungen der Schü-
ler*innen für die Durchführung der Werkstatt, gefolgt von einer Sachanalyse mit 
Strukturskizze und Chronologie, welche zur Vertiefung und Orientierung der The-
matik führt. Es folgt der Lehrplanbezug, eine didaktische Wertanalyse und das 
Konzept der Werkstatt inklusiv Grobplanung. 
 
Verfasserin  
 
Die Werkstatt ist von mir, Luna Weggler, während meiner Ausbildung zur Sekun-
darlehrerin am Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerausbildung der Universität 
Fribourg produziert worden. Die Frauen*bewegung und Geschlechtergleich-
stellung ist für mich eine Herzensangelegenheit, wofür ich mich auf unterschied-
lichsten Wegen einsetze. 
Für schriftliche Rückmeldungen, Anregungen oder Fragen stehe ich Ihnen 
gerne unter: luna.weggler@gmail.com zur Verfügung. 
 
Betreuung 
 
Meine Masterarbeit wurde von Herr Dr. Matthias Zimmermann, Lektor am Zent-
rum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität Fribourg betreut. 
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Dank 
 
Ich möchte mich bei meinem Betreuer Matthias Zimmermann für die tatkräftige 
und wertvolle Unterstützung und Beratung während des gesamten Arbeitspro-
zesses bedanken. Auch Frau Sabine Ziegler und Herrn Peter Vetter möchte ich 
für die Evaluation meiner Unterrichtseinheit danken, so konnte ich durch kon-
struktive Rückmeldungen meine Werkstatt anpassen und verbessern. Ein weite-
res Dankeschön für die Erprobung meiner Werkstatt möchte ich Karin Liechti 
und Renate Reinhard aussprechen. Sie haben die Erprobung spontan und fle-
xibel mit ihren 9. OS-Klassen in Wabern, Bern durchgeführt. Mein letzter Dank 
geht an meine Kommiliton*innen, mit welchen ich die nötige Motivation in den 
gemeinsamen Arbeits- und Pausephasen in der Bibliothek fand. 
 
 

1.2. Voraussetzung 
 
Stufe und Niveau 
 
Die Werkstatt zur Frauen*bewegung und Gleichstellung der Geschlechter in 
der Schweiz ist für eine 9. OS (resp. 11H) konzipiert. Teilweise ist die Durchführung 
auch Ende der 8. OS (resp. 10H) möglich. Die Unterrichtseinheit lässt sich auf 
der real-, sekundar- als auch progymnasialen Stufe durchführen, da mittels den 
Stationen wahldifferenziert und mit den Aufgaben binnendifferenziert werden 
kann.  
 
RZG – ERG  
 
Für die Erarbeitung der Werkstatt müssen die Schüler*innen grundlegende his-
torische Kompetenzen erfüllen. So sollten die Lernenden den Umgang mit Zeit-
strahlen beherrschen, mit schriftlichen, mündlichen und bildlichen Quellen ar-
beiten können und wichtige Informationen aus Grafiken herauslesen können.  
Lernende sollen schon vor der Durchführung mit politischen Themen in Kontakt 
getreten sein, sich eine eigene Meinung dazu gebildet haben, Stellung genom-
men haben und die Themen kritisch beurteilt haben.  
Des Weiteren sollen Schüler*innen sich bewusst mit der Berufswahl und zukünf-
tigen Lebensformen auseinandergesetzt haben. Denn umso mehr sie sich mit 
den gegenwärtigen Strukturen befasst haben, desto lebensnäher wird es für 
Schüler*innen. 
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1.3. Sachanalyse 
 

1.3.1. Ideologien/Theorien, auf welchen die Ungleichheit der Geschlechter 
basiert und womit sie gerechtfertigt wurde 

 
In der vorindustriellen Zeit war die Familie eine ökonomische und soziale Einheit, 
welche «Ganzes Haus» genannt wurde. Dies bestand aus der Familie, Ver-
wandten und Bediensteten, welche allesamt in der Pflicht waren, sich zu betei-
ligen und mitzuhelfen, um so zum gemeinsamen Lebensunterhalt beizutragen. 
Im Haus wurde gearbeitet, Güter produziert und wieder verbraucht. Das Haupt 
dieser Gemeinschaft war unumstritten der Hausherr und Vater, die Hausmutter 
hatte durch ihre ökonomische Aufgabe jedoch auch eine starke Stellung. Die 
Familie diente primär zur Zeugung von Kindern, deren Erziehung und der mate-
riellen Existenzsicherung, emotionale Aspekte waren dabei zweitrangig (Joris & 
Witzig, 2021, S. 25).  
In der vorindustriellen Zeit gab die Standesbezeichnung über rechtliche und 
ökonomische Tätigkeiten einer Person Auskunft. So waren Aussagen über 
Frauen und Männer primär solche über ihre gesellschaftliche Ordnung und erst 
sekundär geschlechtsspezifisch.  
 
Mit der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurde die Erwerbsar-
beit und die Heimarbeit zunehmend getrennt. Das Leben wurde aufgeteilt in 
einen ökonomischen und unwirtschaftlichen Sektor. Die ausserhäusliche Er-
werbsarbeit entsprach sodann dem ökonomischen, der private und häusliche 
Bereich wurde zur unökonomischen Arbeit deklariert (Joris & Witzig, 2021 S. 26).  
Fortan war der Mann für die ausserhäusliche Erwerbsarbeit zuständig, die Frau 
für alle anderen lebensnotwendigen Bereiche: namentlich die Heimarbeit – 
heute besser bekannt als Care-Arbeit (à 2. Arbeitswelt). «In der neuen bürger-
lich kapitalistischen Erwerbswirtschaft galten nur noch jene Tätigkeiten als Ar-
beit, denen ein Gegenwert in Geld entsprach, sei es in Form von Lohn, Honorar 
oder Gewinn» (a.a.O., S. 27). So blieb die Frau in der Naturwirtschaft hängen, 
in welcher Leistungen nicht in Geld gemessen werden konnten. Mit dieser Tren-
nung von Privatem und Arbeit verloren die Tätigkeiten der Frau den Charakter 
von Arbeit und an gesellschaftlichem Wert, obschon die neue Wirtschaftsord-
nung auf der Heimarbeit aufbaute und abhängig davon war (Joris &Witzig, 
2021, S. 27). 
Die Industrialisierung führte nicht nur zur Trennung der durch Haus- und Arbeits-
welt einhergehenden Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, sie veränderte 
auch den Stellenwert der einzelnen Individuen grundsätzlich. 
Die Bürgerliche Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts löste die traditionellen 
gesellschaftlichen Stände ab und ersetzte sie durch Berufs- und Gesellschafts-
klassen. In jener bürgerlichen Gesellschaft etablierten sich auch neue Werte 
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und Tugenden, wie Arbeitsamkeit, Pünktlichkeit, Ordnung, Gehorsamkeit und 
Fleiss. «Der auf Investition und Profit ausgerichteten Marktwirtschaft entsprach 
das zweckrationale Denken, das sich nun allgemein durchzusetzen begann» 
(a.a.O., S. 29). Diese, auf der Ratio aufbauende, Theorie entwickelte sich im 19. 
Jahrhundert weiter und mündete im Liberalismus, welcher den Anspruch eines 
jeden Individuums auf ökonomische, bildungsmässige und soziale Selbstentfal-
tung erhebt (a.a.O., S. 29).  
 
Überall wurde Freiheit und Gleichheit gefordert und proklamiert, nur die unter-
geordnete Stellung der Frau und die Dominanz des Mannes wurde weder hin-
terfragt noch kritisiert. Diese soziale und rechtliche Benachteiligung wurde im 
bürgerlichen Wertesystem mit der Familie begründet. Die Familie nahm eine 
zentrale Rolle ein und wurde vom Ideologen J.G. Hegel als ein «natürliches sitt-
liches Gemeinschaftswesen» bezeichnet. « “Natürlich“ hiess für ihn, dass ihre 
Strukturen der als vernünftig geltenden gesellschaftlichen Ordnung entspra-
chen, und “sittlich“ bedeutete, dass sie einen moralisch verpflichtenden Cha-
rakter erhielt, der sie unabhängig vom momentanen Willen und den Launen 
der einzelnen Eheleute machte» (a.a.O., S. 30). Diese Begründung des “natürli-
chen und sittlichen“ Charakters der Familie erlaubte es, die Familie und folglich 
die Frauen den allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu entziehen. Die Familie 
diente im bürgerlichen Wertesystem als Grundlage für den liberalen Staat, wo 
die notwendigen Eigenschaften von guten Bürgern vermittelt und erlernt wur-
den. Denn «“Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland!“» (Joris 
& Witzig, 2021, S. 30). Daraus folgte, dass die Ehe den staatlichen Bedürfnissen 
unterstellt und so zur «Institution von überindividueller Bedeutung» (a.a.O., S. 30) 
wurde. Infolgedessen wurde für die Familie eigene Gesetze geschaffen, in wel-
chen die erwachsenen Ehegatten als Individuen nicht gleichberechtigt waren. 
Die Ehegattin war dem Sonderrecht unterstellt, «das für sie die bürgerlichen 
(männlichen) Freiheitsrechte aufhob» (a.a.O., S. 30). Frauen hatten weder po-
litische noch ökonomische Freiheiten, durften weder ihrem Berufswunsche 
nachgehen noch stimmen und wählen. Man(n) kann wohl sagen, dass kaum 
war die ständische Gesellschaft überwunden, für Ehefrauen und die Familie 
zum Teil wieder ständische, durch Geburt bestimmte Bedingungen galt. 
Ansonsten entzog sich die Familie grösstenteils der Gewalt des Staates. So war 
die Macht des Vaters ununterbrochen, die elterliche Gewalt blieb unkontrolliert 
und für die Familie und Frauen gab es nur einen eingeschränkten rechtlichen 
Schutz (Joris & Witzig, 2021, S. 30). 
  
Diese Umstände bildeten die Basis der bürgerlichen Familienideologie, in wel-
cher die Aussenwelt als Welt der Politik und Ökonomie galt und in welcher 
«männliche» Stärke, Härte und Kraft gefordert war. Das Pendent dazu – die In-
nenwelt – war die ruhige, heile und entspannende Insel der Familie, in welcher 
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sich der Mann von der Aussenwelt erholte. Diese Trennung forcierte Frauen in 
«eine immer engere gesellschaftliche und ökonomische Rolle», welche ihr au-
tonome psychische Individualität und eigenständige Lebensziele unabhängig 
von Familie absprachen. Doch auch diese Benachteiligung bedurfte einer Ide-
ologie, namentlich die der Geschlechtercharaktere (a.a.O., S. 31) (à 3. Vielfalt 
der Geschlechter). 
Darin wurden typisch weibliche und typisch männliche Wesensmerkmale ge-
schaffen. Somit wurde objektive Benachteiligung als Fähigkeit interpretiert, be-
sonders ehrwürdige und qualifizierte Aufgaben zu erfüllen. Die Obhut der Fami-
lie wurde der Frau anvertraut, «da sie dank ihrem “weiblichen Wesen“ für diese 
Aufgaben geradezu geschaffen war» (a.a.O., S. 31). So wurde Hausarbeit nicht 
als Arbeit interpretiert, sondern als Akt von purer Liebe, Aufopferung und dem 
Aufgehen in mütterlichen Pflichten und Bedürfnissen der Familie.  
Diese einseitige Reduzierung aller Frauen auf ihre Funktion als Gattinnen, Mütter 
und Hausfrauen führte zu einer Gleichschaltung von allen Frauen und definierte 
sie nur noch über ihr biologisches Geschlecht, unabhängig von ihrer Herkunft, 
Tätigkeiten, Interessen, Schicht oder Zivilstand. Oder wie es Joris & Witzig (2021, 
S. 32) pointiert beschreiben: «Sie waren allesamt Mütter und Hausfrauen, zu-
künftige, gegenwärtige oder ehemalige».  
Diese stereotypisierten Geschlechtercharaktere sind bis ins heutige Zeitalter 
noch sicht- und spürbar. So gilt es in gewissen Kreisen beispielsweise immer 
noch als unnormal, familienfeindlich und egoistisch, wenn Männer und Frauen 
keinen Kinderwunsch verspüren (Wippermann, 2015, S. 49).  
Mit der Ideologie der Geschlechtercharaktere verlor die Frau nicht nur ihre wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und psychische Identität, sondern auch ihre sexu-
elle Identität. Die weibliche Sexualität wurde Frauen abgesprochen, sie hatten 
ihre sexuellen Befriedigungen ausschliesslich in der Erfüllung der Bedürfnisse ih-
rer Ehemänner zu finden. «Weibliche Sexualität war identisch mit “Hingabe“ an 
den Ehemann, die voreheliche Jungfräulichkeit ihr Garant. Damit wurde die 
körperliche Inbesitznahme der Frau durch den Ehemann – mit oder ohne Ge-
walt – gesellschaftlich legitimiert» (Joris & Witzig, 2021, S. 32). 
Heutzutage spricht man Frauen nicht mehr grundsätzlich eine eigene Sexualität 
ab. Dass der Machtanspruch der Männer jedoch immer noch extrem ist, merkt 
man an den vielzähligen und vehementen Reaktionen «der Männer auf Versu-
che von Frauen, ihre eigene Sexualität zu finden und zu leben. Als bestes Mittel 
gegen solche “Emanzen“ gilt immer noch ein Mann, der sie in männlichem Po-
tenzgebaren unterwirft, im Klartext, der sie vergewaltigt» (a.a.O., S. 32) (à 4. 
Genderspezifische Gewalt). 
 
«Die Polarisierung der “weiblichen“ und “männlichen“ Eigenschaften fand ihre 
theoretische Krönung im Laufe des 19. Jahrhunderts in der Lehre von der Ergän-
zung von Frau und Mann, die erst zusammen die ideale Persönlichkeit 
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ausmachten» (a.a.O., S. 32). Stützend auf dieser These wurde die Trennung zwi-
schen Erwerbsarbeit und Familienleben nicht als ökonomisch, sondern als na-
türlich deklariert. Dieser Mythos der Andersartigkeit und Ergänzung löste die 
männliche Vorherrschaft ab und «verschleierte damit die Tatsache, dass die 
Frau wirtschaftlich, rechtlich und sozial vom Manne abhängig war» (a.a.O., S. 
32). Dieses Denken, dass Frauen nicht abhängig, sondern nur anders sind, hält 
sich bis heute in unseren Köpfen. 
«Unter dem Deckmantel der Andersartigkeit folgte dem alten ständisch-patri-
archalischen Machtanspruch ein ideologisch neu definiertes Patriarchat, das 
zum Teil zumindest in den kapitalistischen Produktionsbedingungen begründet 
war» (a.a.O., S. 32). Die bürgerliche Gesellschaft meldete zwar den Anspruch 
auf Selbstverwirklichung an, die Industrialisierung produzierte jedoch äussere 
Bedingungen, die eine solche verunmöglichten. Auf diesem Umstand fand die 
Ideologie der Andersartigkeit wiederrum Nährboden, denn je kälter, rauer und 
anonymer die Arbeitswelt wurde, desto stärker wurde die Komplementarität 
von Frau und Mann herausgehoben. Die strikte Zuteilung von Emotionalität –
Frau und Rationalität – Mann kann als Reaktion auf einen in der Aufklärung ent-
wickelten Anspruch erklärt werden. Bloss wurde diese Idee von einer autono-
men und harmonischen Persönlichkeitsentwicklung durch die Wirklichkeit ab-
gelöst. (Joris & Witzig, 2021, S. 31-32). 
 
Konsequenterweise wurde die Frau, welche nach der göttlichen Ordnung ihre 
Bedürfnisse auf diejenigen ihres Mannes reduziert und festlegt, von Natur aus 
beschränkt dargestellt. Sie galt als unvernünftig, besass keine Weitsicht und 
fügte sich demütig und glücklich dem Mann unter. Dieselben “Minderheiten-
Argumente“ werden bis heute zur Legitimierung des Ausschlusses von gewissen 
Schichten oder Rassen, wie die unteren Stände im 18. Jahrhundert oder heut-
zutage BIPoC (Black, Indigenous, People of Color), verwendet (à 3. Vielfalt der 
Geschlechter). Auch diese Theorie erforderte einen wissenschaftlich Beleg. So 
produzierte die Männerwelt Beweisstücke für die Unterlegenheit und Be-
schränktheit von Frauen: zu Beginn waren es Theorien über den Unterleib, dann 
das vermeintlich kleinere Gehirn, heute sind es Hormonausschüttungen, die Be-
schränkungen auf die weibliche Rollenbilder rechtfertigen soll. So war es nicht 
erstaunlich, dass die Abwanderung der Frau in Büros, die Fabrik, ins Geschäft 
oder sogar in die Politik als widernatürlich kritisiert wurde und bis heute nur als 
Vorstufe zum Muttersein gesehen wird (a.a.O., S. 33). Diese Theorie der Verein-
heitlichung der Charaktermerkmale der Frau führte zur Negierung der Existenz 
von verschiedenen Schichten mit unterschiedlichen Interessen. Auch die damit 
verbundenen unterschiedlich ökonomischen und ethnischen Anforderungen 
an Frauen und die Veränderungen jener Anforderungen je nach gesellschaft-
licher oder politischer Entwicklung wurden verdrängt (a.a.O., S. 33). 
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Die Theorien zur Festigung der Geschlechter- und Gesellschaftsordnung sind 
voller Widersprüchen und suchen für jede neue Theorie eine neue Rechtferti-
gung, weshalb die Dominanz der Männer gerechtfertigt sein soll. 
«Die Frauen sind seit dem letzten Jahrhundert von dieser Weiblichkeitsideologie 
geprägt und psychisch geformt worden - so sehr, dass sie heute noch, unter 
veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, Mühe ha-
ben, die gesetzte Rollenerwartung nicht zu erfüllen» (a.a.O., S. 36). Denn in vie-
len Frauen sitzt immer noch die Angst, von der Gesellschaft und sich selbst nicht 
als richtige Frau wahrgenommen zu werden (a.a.O., S 36). Erst die progressive, 
intersektionale 1968er Bewegung, welche nicht nur für die politische Gleichstel-
lung der Frau, sondern auch für «eine selbstbestimmte Sexualität stand» (Seitz, 
2020, S. 203f.) läutete die feministische Wende ein. Zeit bringt viele gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Veränderungen, Chancen und Potenzial mit sich, wirft 
aber auch Fragen auf in Bezug zur Entfaltung der Persönlichkeit, welche noch 
nicht alle abschliessend beantwortet werden können. 
 
Quellen: 

- Joris Elisabeth & Witzig Heidi (Hrsg.) (2021): Frauengeschichte(n). Dokumente aus zwei 
Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz, Zürich: Limmat Verlag. 

- Seitz Werner (2020): Auf die Wartebank geschoben, Zürich: Chronos. 
- Wippermann Carsten (2016): Gewollte Kinderllosigkeit und aufgeschobener Kinder-

wunsch, in: Gynäkologische Endokrinologie (53), Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 
 

1.3.2. Frauen*bewegung in der Schweiz  
 
Bereits in der französischen Revolution forderten erste Frauen und Männer glei-
che Rechte für Mann und Frau. Doch nach der Machtübernahme der Jakobi-
ner wurden die Frauen sukzessive aus dem politischen Raum verdrängt. Auch 
das Ehe- und Familienrecht des «code civil» aus dem Jahre 1804 war wenig 
emanzipatorisch und zementierte die Unmündigkeit der Frau (Seitz, 2020, S. 
20f.). 1848 trat die neue Bundesverfassung in Kraft und manifestierte: «Alle 
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich». Das verwendete Maskulinum war da-
bei keinen Falls ein generisches, sondern ein gewollt spezifisches. Mit «Alle 
Schweizer» waren Schweizerinnen explizit nicht mitgemeint und wurden infol-
gedessen vom politischen Mitspracherecht ausgeschlossen (Mäder, 2016, S. 
42). So formierte sich Ende des 19. Jahrhunderts die erste Frauenbewegung in 
der Schweiz.  
Diese bürgerliche Frauenbewegung stützte sich weiterhin auf den Dualismus 
der Wesensunterschiede zwischen Frau und Mann (Joris &Witzig, 2021, S. 36). 
Vorkämpferin Meta von Salis forderte bereits zur Jahreswende 1886/87 in der 
«Züricher Post» die volle politische Gleichstellung von Frau und Mann unter dem 
Titel «Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau». Von Salis sah die fehlende 
Gleichstellung als Grundproblem des Staates, welcher seinen Grundmaximen 
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nicht nachkam. Sie argumentierte, es solle entweder gleiche Rechte, Gesetze, 
Pflichten und Strafen für alle geben oder der Niedergang der Menschheit 
würde seinen nehme Lauf (Seitz, 2020, S. 43f.)  
Anfangs des 20. Jahrhundert wurden zwei wichtige Frauenverbände gegrün-
det: der Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) und der Schweizerische Ver-
band für Frauenstimmrecht (SVF). Wovon sich letzterer insbesondere im Kampf 
um das Frauenstimm- und wahlrecht engagierte.  
Im Jahre1915 wurden im Nationalrat zwei Motionen zum Frauenstimmrecht ein-
gereicht. Die Motionen landeten jedoch in den Schubladen des Bundesrates 
und gerieten für längere Zeit in Vergessenheit. 
Während des 1. Weltkrieges füllten Frauen Stellen in der Landwirtschaft, Indust-
rie und Sozialfürsorge. Dabei unterschied sich die Arbeit von bürgerlichen 
Frauen und Arbeiterfrauen fundamental. Während bürgerliche Frauenver-
bände ihre Freiwilligenarbeit profilierten, kämpften Arbeiterfrauen gegen den 
Lohnverlust und demonstrierten gegen die Teuerung, welche die Verpflegung 
der Familien fast verunmöglichte. Wiederum alle Frauen hofften dabei, dass 
ihre Leistung wenigstens durch das politische Mitspracherecht anerkennt wer-
den würde (a.a.O., S. 61f.). 1918 wurde das aktive und passive Stimm- und 
Wahlrecht für Frauen als offizielle Forderung des Landesstreikes proklamiert 
(a.a.O., S. 63).  
Mit den Veränderungen nach dem 1. Weltkrieg führten Länder wie Deutsch-
land, Luxemburg, Niederlande und weitere das Frauenstimmrecht ein. Dies 
stimmte die schweizerischen Frauenverbände optimistisch. So wurde zwischen 
dem 1. und 2. Weltkrieg diverse Mal kantonal über das Frauenstimmrecht ab-
gestimmt. Alle Vorlagen wurden aber stets deutlich verworfen. 
1928 fand die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) in Bern statt. 
Im Eröffnungsumzug fuhr ein Wagen mit einer grossen Schnecke mit, welcher 
auf beiden Seiten ein Banner auf Deutsch und Französisch gespannt hatte, auf 
welchen «Die Fortschritte des Frauenstimmrechts in der Schweiz» stand (a.a.O., 
S. 79).  
Ein Jahr später reichten 13 Frauenverbände, Gewerkschaften, die SP und KP 
eine Petition mit über einer viertel Million Unterschriften ein, welche das volle 
Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf nationaler Ebene forderte. Die Petition 
wurde mit einem Demonstrationszug dem Bundesrat übergeben, dieser nahm 
sie schlicht zur Kenntnis. 
In den 1930er Jahren «mit der Wirtschaftskrise, dem Erstarken rechtskonservati-
ver und faschistischer Strömungen und schliesslich dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges, verschlechterten sich die Bedingungen für die Forderung nach der 
Einführung des Frauenstimmrechts» (Seitz, 2020, S. 83). Hinzu kam, dass sich der 
geprägte Typus der Hausfrau, welche sich auf die Haus- und Familienaufgaben 
konzentrierte und die männliche Arbeitswelt nicht herausforderte, weiterhin 
hielt. Während des zweiten Weltkrieges wurden Frauen zwar zur Geistigen 
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Landesverteidigung einbezogen, diese umschloss die gleichstellungspoliti-
schen Forderungen der Frauen jedoch nicht. So wurden Frauen trotz fehlender 
politischer Gleichstellung nationalisiert (Stämpfli, 2002, S. 103f., zit. n. Seitz, 2020, 
S. 85). Auch im zweiten Weltkrieg werden Schweizer*innen in der Landwirtschaft 
und anderen Sektoren gebraucht, damit der «Anbauplan» realisiert werden 
konnte (Seitz, 2020, S. 87). 
Nach dem 2. Weltkrieg folgte eine weitere Welle an Länder, vor allem slawische 
und romanische, welche das Frauenstimmrecht einführten. So wurde die 
Schweiz, neben Portugal, Liechtenstein, San Marino und Monaco zum gleich-
stellungspolitischen Sonderfall von Europa. Zwischen 1944 und 1959 fanden 
abermals zahlreiche Abstimmungen auf kantonaler Ebene statt. Bis 1959 schei-
terten weiterhin alle Versuche (a.a.O., S. 88). 
Es ist den Befürworter*innen zu verdanken, dass das Frauenstimmrecht nicht 
von der politischen Agenda gestrichen wurde und 1959 endlich vors Volk kam 
Eine davon war Iris von Roten, welche im Jahre 1958 ihr Buch «Frauen im Lauf-
gitter» veröffentlichte. Sie war eine Grossnichte von Meta von Salis und seit von 
Salis die erste Frau, welche in der breiten Öffentlichkeit «ungeschminkt An-
spruch auf radikale Gleichberechtigung» (Seitz, 2020, S. 120) erhob.  So forderte 
sie nicht nur Gleichstellung auf wirtschaftlicher-beruflicher Ebene, sondern 
auch sexuelle und erotische Selbstbestimmung. Von Rotens Werk wurde in vie-
len Medien polemisiert und persönlich diffamiert. Auch vielen bürgerlichen 
Frauenverbänden ging ihre Publikation zu weit, diese verfolgten eher einen 
Kompromisskurs mit den Männern (a.a.O., S. 121. 
Als der Bundesrat Ende der 1950er Jahre die Einführung der Zivilschutzvorlage 
mit einem Frauenobligatorium plante, gab es grosse Widerstände seitens der 
Frauenverbände. Sie wehrten sich und forderten abermals gleiche Rechte und 
Pflichten für alle. Infolgedessen fühlte sich der Bundesrat verpflichtet, eine Vor-
lage für die Einführung des Frauenstimmrechtes vorzubereiten. Bevor es diese 
jedoch an die Urne schaffte, bekamen Walliser*innen in Unterbäch eine ein-
malige Chance: 1957 durften Unterbächer Frauen als erste Frauen ihre Stimme 
bei der Zivilschutzvorlage abgeben, dies gegen den Willen der Regierung. Die 
Zivilschutzvorlage wurde trotz vorhandener Frauenstimmrechtsvorlage 1957 
verworfen. 
Es unterstützten bei weitem nicht alle die Forderung des Frauenstimmrechtes. 
1958 wurde der Bund der Schweizer*innen gegen das Stimmrecht (BSF) gegrün-
det. Dieser kämpfte fortan gegen die Politisierung der Frau und für den Erhalt 
der traditionellen Geschlechterrollen (a.a.O., S. 118).  
1959 kam es zur ersten nationalen Abstimmung zur Einführung des Stimm- und 
Wahlrechts für Frauen. Der Bundesrat befürwortete die Vorlage zwar, argumen-
tierte aber widersprüchlich. Er schrieb einerseits, dass die Zuständigkeit der Frau 
für den Haushalt und ihr emotionales Wesen sie für politische Anliegen nicht 
unmündig mache. Auch die Verbindung zwischen Wehrpflicht und 
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Stimmpflicht sei nur ein Prinzip gewesen. Andererseits argumentierte er, dass die 
Vorlage möglicherweise das Wohl der Gesamtheit durch die Rechtsgleichheit 
der Geschlechter gefährden könne. Des Weiteren stellte er in Frage, ob die 
Unterschiede zwischen Frau und Mann nicht so stark seien, dass von einer 
Rechtsgleichheit zum Wohle aller abzusehen sei. Und zuletzt bemerkte er, dass 
diese Änderung eine der wichtigsten Vorlagen sei, welche der Bundesrat seit 
der Gründung der Schweiz 1848 ausgearbeitet hätte. Durch seine wage Argu-
mentation zur Vorlage konnte er die Argumente der Gegner*innenschaft nicht 
entkräften (Studer, 2021, S.29f.). Nichtsdestotrotz kam die Vorlage vors Volk. Die 
Vorlage erhielt nur von der SP und LDU, sowie Gewerkschaften und den Frau-
enverbänden Unterstützung.  
So war es wenig erstaunlich, dass die Vorlage 1959 mit 66.9%-Nein-Stimmen zu 
33.1%-Ja Stimmen verworfen wurde. Nach der Ablehnung wurde es, vor allem 
im Vergleich zu anderen Ländern, immer peinlicher, dass die Schweiz das Frau-
enstimmrecht abermals abgeschossen hatte (Seitz, 2020, S. 123). Die Ableh-
nung des Stimm- und Wahlrechtes war für die Befürworter*innen zugleich ein 
Schlag ins Gesicht, als auch ein bestärkender Energieschub. Sie hielten am 
Credo fest, dass eine vermeintliche Demokratie, in welcher mehr als die Hälfte 
nicht stimmberechtigt ist, keine richtige Demokratie sei. Die Gegner*innen sa-
hen sich währenddessen in der Ablehnung der Vorlage bestätigt. 
Zur selben Zeit stimmte der Kanton Waadt auch über das kantonale Stimm- und 
Wahlrecht ab und als erster Kanton wurde es 1959 eingeführt. Auch der Kanton 
Neuchâtel führte im selben Jahr das kantonale Frauenstimmrecht ein. Lotti 
Ruckstuhl (1986, S. 214) charakterisierte diesen Prozess mit der Metapher «Die 
Sonne für das Frauenstimmrecht ging in der Schweiz im Westen auf». Noch vor 
der zweiten Abstimmung 1971 folgten dem Beispiel die Kantone Genf, Basel-
Stadt und Basel-Landschaft, das Tessin und das Wallis, Luzern und 1970 schluss-
endlich Zürich (Seitz, 2020, S. 127).  
 
Auch wenn die Einführung des Frauenstimmrechts 1959 abgelehnt wurde, be-
wegte sich die Gesellschaft im Zuge einer radikalen gesellschaftlichen Entwick-
lung und der 1968er-Bewegung in Richtung Frauenstimmrecht. Die neue und 
junge Bewegung protestierte weltweit für Menschenrechte und setzte sich ge-
gen Diskriminierung ein. Befürworter*innen «erhoben ihre Forderungen dezidier-
ter» und argumentierten mit dem Frauenstimmrecht als Menschenrecht (Seitz, 
2020, S. 125).  
 
Es war abermals ein externes Ereignis, welche die Frauenbewegung der 1960er 
verschärfte. Der Bundesrat beabsichtigte die Menschenrechtskonvention 
(EMRK) zu unterzeichnen, mit dem Vorbehalt des Frauenstimm- und Wahl-
rechts. Dies führte zur Radikalisierung der Frauenbewegung und zu einer neuen 
Frauenbewegung. Erst die 68er-Bewegung hinterfragte die bürgerliche 



 16 

Ideologie grundsätzlich. Dies bezweckte, dass das mittlerweile fragile Konstrukt 
der Geschlechterrollen- und Geschlechtercharakteresystem und die Ideologie 
der Andersartigkeit der Frau ins Wanken geriet. Und damit wurde ein langwie-
riger Prozess angestossen, welcher auch heute noch nicht abgeschlossen ist 
(Joris & Witzig, 2021, S. 36).  
Am 75-jährigen Jubiläum des Zürcher Frauenstimmrechtsverein ergriff die Präsi-
dentin der Fortschrittlichen Studentenschaft, Andrée Valentin, das Mikrophon 
und kritisierte das zurückhaltende Vorgehen des Frauenverbands. Neben dem 
Frauenstimmrecht gäbe es noch viele andere Belangen, welche die Frau mas-
sgeblich diskriminieren würden, namentlich die geringe Entlöhnung, schlech-
tere Ausbildungen, zivilrechtliche Ungleichheiten und die vorherrschenden Rol-
lenbilder. Nach diesem Ereignis wurde die Frauenbefreiungsbewegung (FBB) 
das erste Mal von einer Jugendbewegung gegründet (Seitz, 2020, S.136). 
Progressive Frauenverbände demonstrierten gegen die Unterzeichnung der 
Menschenrechtskonvention mit Vorbehalt des Frauenstimmrechts lautstark, da 
sie die abermalige Verzögerung des Stimm- und Wahlrechts befürchteten. Im 
Jahre 1969 riefen die Frauenverbände, unter ihnen eine der Organisatorinnen 
Emilie Lieberherr, zum Marsch nach Bern auf. Bei dieser nationalen Aktion for-
derten ca. 5000 Personen die Gleichstellung der Geschlechter. Mit grossem Ap-
plaus und Gepfeife wurde Emilie Lieberherrs Resolution, welche in allen vier 
Landessprachen das volle Stimm- und Wahlrecht von Frauen auf eidgenössi-
scher und kantonaler Ebene forderte, zugestimmt (Seitz, 2020, S.136f.). 
Gleichzeitig wurde der Druck von aussen immer grösser, war die, sonst so fort-
schrittliche, Schweiz doch eines der letzten Länder Europas, welches Frauen 
immer noch politisch diskriminierte. 
Die Ablehnung des Parlaments der Unterzeichnung der Menschenrechtskon-
vention 1969 beschleunigte den Bundesrat eine Vorlage zur Einführung des 
Frauenstimmrechtes vorzubereiten. So stiess die neue Vorlage in keinem Rat auf 
Opposition und auch keine der Partei fasste öffentlich die Nein-Parole (a.a.O., 
S. 140).  
So kam es am 07.02.1971 zur zweiten eidgenössischen Abstimmung über die 
Einführung des Stimm- und Wahlrechts der Frauen. Nach einem über 100-jähri-
gen Kampf mutiger und starker Frauen mit der Unterstützung von Männern 
wurde das Frauenstimm- und wahlrecht mit einem 65.7% -Ja-Anteil eingeführt. 
Die meisten Kantone führten in den folgenden Jahren sodann das Stimm- und 
Wahlrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene ein.  
Einzig die beiden Appenzell bildeten die Ausnahme. So wurde im Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden nach mehreren Versuchen erst 1989 der Zulassung der 
Frau zur Landesgemeinde zugestimmt. Das «gleichstellungspolitische Sorgen-
kind» Appenzell Innerrhoden verwarf mehrere Vorlagen zum integralen Frauen-
stimmrecht. Nachdem die Landsgemeinde das Frauenstimmrecht im Jahr 1990 
abermals ablehnte, erhoben mehrere Einwohner*innen von Appenzell 
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Innerrhoden eine staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Der Kan-
ton wurde Ende 1990 per Bundesgerichtsentscheides gezwungen, die Frauen 
an der Landsgemeinde beteiligen zu lassen (Seitz, 2020, S. 149f.). 
Seit 1971 ist in der Schweiz viel passiert und das Frauenstimm- und wahlrecht ist 
zur Normalität geworden. Trotzdem sind Frauen in der Politik immer noch unter-
repräsentiert. 2010 gab es im Bundesrat ein Jahr lang das erste Mal eine Frau-
enmehrheit. Zurzeit herrscht im Bundesrat ein 4:3 Geschlechter Verhältnis, der 
Nationalrat hat einen historischen Höchststand von 42% Frauen, der Ständerat 
hinkt mit 26% ein wenig hinten nach, hat aber nach den Wahlen 2019 einen 
grossen Schritt getan.  
Kantonal und kommunal sieht es anders aus. Stand heute (anfangs 2022) wer-
den sechs Kantone von reinen Männergremien regiert. In den Kantons- und 
Gemeindeparlamenten sitzen nur knapp 30% Frauen, was nicht repräsentativ 
für die Gesellschaft ist (ch2021.ch). 
Die untenstehende Grafik demonstriert die Lage der Frauenvertretungen in 
den kommunalen, kantonalen und nationalen Parlamenten seit der Einführung 
des Frauenstimmrechts bis 2020 eindrücklich. 
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Abb. 2 Frauenvertretung in Parlamenten 

Viele Frauen* und feministische Bewegungen kämpfen hierzulande und welt-
weit weiter für die Gleichstellung der Geschlechter. Neuer Aufwind hat die in-
tersektionale Frauen*bewegung mit dem 2. Frauen*streik 2019, knapp 30 Jahre 
nach dem ersten 1991, erhalten. Am 14. Juni 2019 streikten über eine halbe 
Millionen FLINTA (Frauen*, Lesben, Inter*, Non-Binäre, Transfrauen, Agender) 
und Verbündete und forderten Gleichstellung, Selbstbestimmung und das 
Ende der Diskriminierung der Geschlechter. 
 
Quellen: 

- Mäder Claudia (2016): Der Platz der Frau, in: NZZ Geschichte (4), Zürich. 
- Ruckstuhl Lotti (1986): Frauen sprengen Felsen. Hindernislauf zum Frauenstimmrecht in 

der Schweiz. Bonstetten: Interfeminas Verlag. 
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- Seitz Werner (2020): Auf die Wartebank geschoben, Zürich: Chronos. 
- Studer Brigitte (2021): Wie Ungleichheit fabriziert wird, in: NZZ Geschichte (32), Zürich. 
- Verein CH2021: Frauenstimmrecht Schweiz, Online: www.ch2021.ch, konsultiert am: 

11.1.22. 
 

1.3.3. Ursachen für die späte Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts 
in der Schweiz  

 
Die neue Bundesverfassung 1848 sprach allen Schweizer Männern christlichen 
Glaubens mit Niederlassungsbewilligung das Stimmrecht zu. Als alleiniges Krite-
rium galt ihre Männlichkeit. Dies beruhte u.a. auf dem Mythos der Gründungs-
väter, welche die Frauen wegen der natürlichen Unterschiede von der politi-
schen Mitbestimmung ausgeschlossen hatten (Studer, 2021, S. 30). Dies führte 
dazu, dass sich das politische Mitspracherecht als Unterschied zwischen Gleich 
und Nichtgleich – oder dominant und unterwürfig – etablierte. Dieses «Männer-
bündlerische wurde zu einem wesentlichen Bestandteil der republikanischen 
politischen Kultur der Schweiz» (Blattmann, 1998, S. 21ffl, zit. n. Seitz, 2020, S. 24). 
Ein weiter Grund, weshalb sich die Männer Demokratie so lange halten konnte, 
war das ideologische Konstrukt, dass alle politischen Rechten des republikani-
schen Staates denjenigen vorbehalten sind, welche Militärdienst leisten – sprich 
ausschliesslich Männern. Die Verbindung zwischen Wehrpflicht und Stimmrecht 
fiel 1930er und 1940er im Zuge der Geistigen Landesverteidigung noch mehr ins 
Gewicht (Seitz, 2020, S. 25).  
So wurde jedem Geschlecht eine gewissen Sphäre zugeteilt: Die Männer ge-
hörten in die Aussenwelt der Arbeit und Politik, Frauen wurden in die Familien-
welt geschickt, da es Frauen an logischem Denken und charakterlichen Eigen-
schaften für die Aussenwelt fehlte (Studer, 2021, S. 29). 
Auffällig an den Argumenten gegen das Frauenstimmrecht war, «wie wenig 
Gewicht der Tatsache zukam, dass die Schweizer Demokratie, solange die 
Frauen von ihr ausgeschlossen blieben, nur eine halbe war» (a.a.O., S. 31). Die 
Gegner*innen argumentierten folglich, dass die Schweizer Demokratie einen 
auffällig hohen Stellenwert besass und es wegen des derart hohen Niveaus der 
Schweiz gar nicht mehr auf das Frauenstimmrecht ankomme (a.a.O., S. 30). Sie 
hielten sogar daran fest, dass die Schweizer Demokratie mit ihrer Vielfalt und 
Tiefe den Ausschluss der Frauen kompensiere (Seitz, 2020, S. 26). Dieser Verzicht 
der Ausweitung der Basis käme allen zugute, da der indirekte Einfluss der Frauen 
auf ihre Ehemänner und Söhne durch die direkte Demokratie wirksamer werde 
(BB1, 1957, S. 735, zit. n. Seitz, 2020, S. 26). 
Auch der Vergleich anderer Länder mit der Schweiz als Schlusslicht liessen die 
Gegner*innen nicht gelten. Denn die Situation der Schweiz, mit ihrer gerühmten 
direktdemokratischen Staatsform sei einzigartig und unvergleichbar, dies wog 
mehr als alles andere. Bundesrat Häberlin meinte einst sogar, die Schweiz 
müsse das Risiko eingehen unmodern zu sein, um den Status Quo zu wahren 
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und die hohe Lebensqualität zu erhalten. Die Änderung würde nur zu einer ver-
zerrten Sichtweise führen, welche die “besonders schweizerischen Gesichts-
punkte“ übergehen würden (Studer, 2021, S. 30).   
«Zu diesen “besonderen Gesichtspunkten“ zählte gemäss dem Bundesrat, dass 
das Frauenstimmrecht nur durch eine Verfassungsänderung eingeführt werden 
konnte» (Studer, 2021, S. 30). Die Möglichkeit einer zeitgemässen Interpretation 
des Artikels 4 in der Bundesverfassung “Alle Schweizer sind vor dem Gesetze 
gleich.“ hätte es jedoch auch gegeben.  
Diese Option oder eine Gesetzesänderung wies der Bundesrat jedoch zurück. 
So blieb den Schweizer*innen nichts anderes übrig, als das Frauenstimmrecht 
als Verfassungsänderung vors Volk zu bringen. Iris von Roten kritisierte dieses 
Abstimmungsverfahren 1959 messerscharf als «demokratische funktionierende 
undemokratische Verwerfungsmaschine» (Studer, 2021, S. 30). 
Ende der 1960er hatte der Wind gekehrt. Die Politische Unmündigkeit der 
Frauen war zu einem “anachronischen Unikum“ geworden. Dieses wurde erst 
durch das Eingeständnis, dass Frauen grundlegend am Wohlstand beteiligt sind 
und einer Männermehrheit am 07.02.1971 aufgehoben (a.a.O., S. 30). 
Prägnant formuliert: Die Ungleichheit der Geschlechter blieb wegen der Arbeit 
von Gesetzen, Behörden, Parteien und Gewerkschaften und dem fehlenden 
politischen Willen so lange erhalten (a.a.O., S. 25). 
 
Quellen: 

- Seitz Werner (2020): Auf die Wartebank geschoben, Zürich: Chronos. 
- Studer Brigitte (2021): Wie Ungleichheit fabriziert wird, in: NZZ Geschichte (32), Zürich. 

 
1.3.4. Gegenwart 

 
Heute sind Frauen und Männer in der Schweiz gleichberechtigt. Auch gleich-
gestellt sollten sie nach der Einführung des Gleichstellungsgesetz 1981 eigent-
lich sein. Doch es bestehen weiterhin hartnäckige «Ungleichheiten in Bezug auf 
Geld, Zeit, Anerkennung und Macht zwischen den Geschlechtern» (Fuchs, 
2018, S. 12).  
So zeigt sich beispielsweise, dass trotz Bildungsexpansion zugunsten von Frauen 
die Lohngleichheit nicht automatisch erreicht wird oder Führungspositionen 
ausgeglichen besetzt sind. Soziale Sicherheitssysteme orientieren sich weiterhin 
an der Rolle des Mannes als Familienernährers, wie bei der 2. Säule der Alterssi-
cherung, in welche nur ab einem Mindesteinkommen eingezahlt werden kann. 
«Steuern und Subventionen sind häufig so konzipiert, dass sie im Zusammenspiel 
mit sozial- und bildungspolitischen Massnahmen widersprüchliche Anreize ent-
falten, etwa wenn sich eine Erwerbstätigkeit in nennenswertem Stunden-Auss-
mass für Mütter mit kleinen Kindern oft nicht lohnt (Schwegler et al. 2011» (Fuchs, 
2018, S. 13).  
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Potenzial und Handlungsbedarf für das Erreichen der Gleichstellung der Ge-
schlechter gibt es auch in den Bereichen der genderspezifischen Gewalt, Wis-
senschaft und Wirtschaft, Gendermedizin, beruflicher Gleichstellung und Alters-
vorsorge (Joris, 2021). 
Hinter all diesen Konflikten steckt noch heute ein Wertekonflikt: so sind in der 
Schweiz, laut Umfragen, traditionelle Geschlechtervorstellungen noch relativ 
stark verbreitet, etwa in der Einstellung der Aufgaben der Väter und Mütter 
(Fuchs, 2018., S. 13).  
 
Quellen: 

- Fuchs Gesine (2018): Gleichstellungspolitik in der Schweiz, Opladen: Budrich. 
- Joris Elisabeth (2021): Gleichstellung, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 

04.02.2021. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016499/2021-02-04/, konsultiert am 
10.01.2022. 

 
1.3.5. Arbeitswelt  

 
Lohnunterschiede 
Obwohl die Gleichstellung von Frau und Mann mittlerweile rechtlich verankert 
ist, verdienen Frauen im Jahre 2018 laut Bundesamt für Statistik 19% weniger 
Lohn als Männer (BfS, 2021). Dieser Lohnunterschied wird auch Gender-Pay- 
Gap genannt.  
2018 führten 55.7% des Lohnunterschiedes auf einen erklärten Anteil zurück, 
welcher die Faktoren berufliche Stellung, Ausbildung und Branche berücksich-
tigt. Der erklärte Anteil hängt oftmals auch mit der Minderbewertung von ty-
pisch weiblichen Berufsbranchen zusammen. So ist der Einstiegslohn in typi-
schen Männerberufen durchschnittlich 200 Franken höher pro Monat, als in ty-
pischen Frauenberufen (EBG, 2018). Dieser Lohnunterschied nennt man indi-
rekte Lohndiskriminierung.  
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Abb. 3 Durchschnittslöhne und Lohnunterschiede 2018, BfS 2021 

 
44.3% der Lohnunterschiede führen auf einen unerklärten Anteil zurück. Das ist 
der Lohnunterschied, welcher ohne Erklärung zustande kommt. Das heisst: 
Knapp die Hälfte der Lohnunterschiede führen auf ungleiche Entlöhnung für 
gleiche Arbeit zurück (BfS, 2021). So beträgt der unerklärte Lohnunterschied bei 
Berufseinstieg beispielsweise rund 7% oder 280 Franken pro Monat (EBG, 2018). 
 
Die Ursachen für die Lohnunterschiede sind vielseitig und teils historisch bedingt, 
teils führen traditionelle Rollenvorstellungen und tiefverankerte Geschlechter-
stereotypen und -charaktere dazu. Dies hat zur Auswirkung, dass sich die Diskri-
minierung und Lohnungleichheit nur langsam auflöst (EBG, 2018). 
Die untenstehende Grafik zeigt die Ursachen und Folgen des Lohnunterschie-
des auf. 
 

© BFS 2021Quelle: BFS – Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE);
 Berechnung: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG 
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Abb. 4 Ursachen des Lohnunterschiedes 2018, EBG 

 
Die traditionellen und geschlechtstypischen Rollenbilder beeinflussen die Be-
rufswahl, Länge, Marktwert und Beschäftigungsgrad eines Individuums. Dies 
wiederum führt zu Lohnunterschieden, was abermals zur Zementierung der ge-
schlechtsspezifischen Aufgabenaufteilung von Haus-, Familien und Erwerbsar-
beit führt. Ungenügende oder gar fehlende familienexterne Kinderbetreuung 
und die Verteilung von Care-Arbeit verstärken diese Tendenz.  
Traditionelle Rollenbilder können zudem die Arbeits- und Leistungsbewertung 
geschlechtsspezifisch verzerren. Dies beispielsweise durch tiefere Einstiegslöhne 
für Frauen in gleichwertigen Positionen, nicht neutrale und veraltete Arbeitsbe-
wertungen, bei dessen Anwendung typische Frauenberufe tiefer entlöhnt wer-
den als gleichwertige Männerberufe, breite Lohnbänder Kriterien für Lohnerhö-
hungen oder Boni, welche Frauen durch die vermehrte Ausübung von Teil-
zeitjobs gar nicht erfüllen können. Auch diese Faktoren können zu Lohndiskrimi-
nierungen führen (EBG, 2018). 
Lohndiskriminierungen schaden Frauen und ihren Familien, denn niedrige 
Löhne wirken sich negativ auf die Sozialversicherung und Rentenhöhe aus. So-
mit haben Lohndiskriminierungen Konsequenzen für die ganze Gesellschaft, 
denn der Staat muss mehr Sozialhilfebeiträge leisten, während weniger Steuer-
einnahmen und Sozialversicherungsbeiträge eingehen. Im ökonomischen Be-
reich fehlen in vielen Branchen die qualifizierten Fachkräfte. Durch schlechte 
Arbeitsbedingungen und tiefe Löhne in diesen Sektoren gehen viele Frauen als 
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Fachkräfte verloren. Zudem bewirkt die Lohnungleichheit eine Wettbewerbs-
verzerrung, gefährdet den sozialen Frieden und ist Nährboden für allgemeine 
geschlechtsspezifische Diskriminierung (EBG, 2018).  
 
Unbezahlte Arbeit 
Die Arbeitswelt besteht jedoch nicht nur aus der Erwerbsarbeit. Die grösste An-
zahl geleisteter Stunden jährlich ist die unbezahlte Arbeit (auch Care-Arbeit ge-
nannt). Sie wird zu über 60% von Frauen errichtet. Unbezahlte Arbeit ist die ge-
samte Haus-, Familien- und Freiwilligenarbeit, welche geleistet wird. So reicht 
sie von Kinderbetreuungsarbeit, zu kochen und waschen, Familienangehörige 
pflegen, für Nachbarn einkaufen und Tätigkeiten in Freiwilligenvereinen wie 
beispielsweise der Pfadi. Dabei macht die Haus- und Familienarbeit bei weitem 
den grössten Teil aus. 
 

 
Abb. 5 Arbeitsvolumen in Millionen Stunden pro Jahr, 2016, BfS zit. n. economiefeministe 

Auf der Abb. 5 ist ersichtlich, dass in der der Schweiz im Jahr 2016 insgesamt 9.2 
Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit geleistet wurde und dies insgesamt in ei-
nem Wert von über 404 Milliarden Franken pro Jahr. Die ganze Erwerbsarbeit 
im 2016 betrug dagegen «nur» 7.8 Milliarden Stunden (BfS, 2016).  
Und doch zählt in unserer Welt zu einem Grossteil nur die Erwerbsarbeit, obwohl 
die unbezahlte Arbeit systemrelevant ist. So werden Frauen, welche zuhause 
unentgeltliche Erziehungs- und Betreuungsarbeit verrichten, als nicht 
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arbeitstätig bezeichnen. Doch ohne diese Arbeit würde die Wirtschaftswelt und 
Gesellschaft stillstehen.  
Diese unterschiedlichen Arbeitsbiografien von Frauen und Männer führt dazu, 
dass Frauen durchschnittlich 37% weniger Rente haben (ca. 20'000 Franken im 
Jahr). Denn traditionelle Rollenbilder führen dazu, dass viele Frauen familienbe-
dingt Teilzeit arbeiten oder die gesamte unbezahlte Haus- und Familienarbeit 
übernehmen. Auch Lohnunterschiede und schlechter bezahlte Frauenberufe 
wirken sich negativ auf die Rente aus. Dass Frauen primär Lücken in der 2. Säule 
haben, wird auf der Abbildung 6 ersichtlich. Unterschiedliche Renten können 
in Altersarmut resultieren, wovon Frauen stärker betroffen sind (BSV, 2016). 
 

 
Abb. 6 Gender Pension Gap, 2016, BFH zit. n. BSV 

 
Quellen: 

- Bundesamt für Sozialversicherungen (2016), Das Rentengefälle zwischen Frauen und Männern. 
- Bundesamt für Statistik (2016), Arbeitsvolumen in Millionen Stunden pro Jahr. 
- Bundesamt für Statistik (2018), Lohnunterschied. 
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2018), Lohngleichheit. Zahlen und 

Fakten. 
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2018), Lohngleichheit. Ursachen 

und Folgen. 
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1.3.6. Vielfalt der Geschlechter  
 
Soziales und biologisches Geschlecht 
Die historischen bedingten Geschlechterstereotypen (Vgl. Abschnitt Ideolo-
gien/Theorien) und damit einhergehende traditionelle Rollenbilder sind in der 
Gesellschaft in vielen Bereichen schon abgeschwächt. Vollkommen überwun-
den hat die Gesellschaft Geschlechterstereotypen aber noch nicht. Dies merkt 
man in diversen Bereichen wie der Berufswahl und Arbeitswelt oder an der An-
zahl der Fälle von Häuslicher Gewalt.  
Zu Beginn muss klargestellt werden, dass ein Grossteil der Gesellschaft im binä-
ren Geschlechtersystem denkt. Das binäre Geschlechtersystem kennt nur zwei 
biologische Geschlechter: das männliche und das weibliche. Das System ist 
heteronormativ – es vertritt die soziale Norm, die Zuordnung von Geschlecht 
anhand von körperlichen Aspekten als biologisch zu begründen. Heteronorma-
tivität negiert das Bestehen von weiteren Geschlechtern abseits von cis- Män-
nern und Frauen. «Cis» beschreibt die Geschlechtsidentität, welche mit dem 
geburtszugewiesenen Geschlecht übereinstimmt (zum Beispiel Cis Frau: biolo-
gisch: weiblich, Identität: Frau). Alle Menschen, die nicht der binären Ge-
schlechterordnung entsprechen, wie beispielsweise trans* oder inter* Men-
schen, gelten als Abweichung zur vermeintlichen Norm. Diese Abweichung 
vom konstruierten Standard wird oft negativ aufgefasst und schafft Ungleich-
heiten (BUG, 2022).  
Im Englischen gibt es neben dem biologischen Geschlecht (sex) auch ein Wort 
für das soziale Geschlecht (gender). Das soziale Geschlecht ist eine Annähe-
rung an die Geschlechtsidentität, sprich der individuellen Zugehörigkeitsemp-
findung zu einem Geschlecht. Dies kann, muss aber nicht mit dem biologischen 
Geschlecht übereinstimmen. So kann sich beispielsweise eine Person, bei wel-
cher das biologische Geschlecht und die Geschlechtsidentität teilweise oder 
gar nicht übereinstimmt als non-binär oder trans* bezeichnen (BUG, 2022). Als 
soziales Geschlecht gilt aber auch das soziale und kulturelle Konstrukt der Be-
wertung und Einteilung von Aussehen, Charaktermerkmalen, Berufen oder 
Handlungsweisen in «weibliche» oder «männliche» Formen (Echte-Vielfalt.de) 
(Vgl. à Glossar). 
 
Geschlechterrollen und -klischees 
Geschlechter sind vielfältig. Oft werden sie jedoch mit Klischees, Vorurteilen 
und Stereotypen behaftet. Dies obwohl es viele Menschen gibt, die von den 
stereotypen Geschlechterrollen abweichen und Klischees bewusst als solche 
wahrnehmen. So haben Männer beispielsweise gegen Vorurteile zu kämpfen, 
die besagen, dass der Mann das Familienoberhaupt ist, nicht weinen, keine 
Schwäche und Gefühle zeigen darf und immer stark sein muss. Und noch immer 
ist die Breite der emotionalen Entfaltungsmöglichkeit von Männer 
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eingeschränkt. Klar ist auch, dass diese Männlichkeitklischees Männern und ih-
rem Umfeld schaden (Chlebos, 2021).  
Ausserdem haben auch Frauen, welche fürsorgliche und emotionale Ge-
schlechterrollen zugeteilt bekommen, das Bedürfnis Karriere zu machen oder 
nach der Geburt von Kindern im Erwerbsleben zu bleiben. Es gibt aber auch 
Männer, welche eine aktive Vaterrolle einnehmen und auch Teil der Care-Ar-
beit übernehmen wollen. Nicht zuletzt um nicht mehr als Familienernährer den 
ganzen finanziellen Druck zu spüren. Dies zeigt sich in der steigenden Erwerbs-
quote von Frauen und der zunehmenden Teilzeitarbeit von Männern (BfS, 
2021). Familienfreundliche Modelle in der Erwerbsarbeit, ein Ausbau der fami-
lienexternen Betreuungsangeboten und eine Elternzeit würden in diesem Be-
reich Abhilfe leisten. So hätten viele Menschen die Möglichkeit eine freie Ent-
scheidung über die Lebensform zu treffen.  
 
Intersektionalität 
Die frühe Frauenbewegung kämpfte meist für privilegierte, weisse Frauen. Für 
BIPoC- (Black, Indigenous, People of Color) Frauen wurde nicht gekämpft. 
Ihnen wurde auch aufgrund der Ethnizität die gleichen Rechte länger verwehrt 
(insebesondere in den USA und England). Dies aus dem Grund, da die 
Frauen*bewegung nicht für alle Frauen kämpfte und einstand, sondern nur für 
die privilegierteren, meist weissen Frauen. Unterschiedliche Diskriminierungen 
verschmolzen zur Intersektionalität (Küppers, 2014). 
Als Intersektionalität versteht man die Verschränkung und das Zusammenwir-
ken von Ungleichheit produzierenden sozialen Strukturen, welche in ihren 
Wechselwirkungen sich benachteiligend und unterdrückend auswirken.  
So stehen Strukturkategorien wie beispielsweise Sexualität, Ethnizität, Religion, 
Alter, Geschlecht und Klasse nicht alleine, sondern tragen im Zusammenspiel 
zur Erhaltung der Machverhältnisse bei. Das bedeutet beispielsweise, dass les-
bische, schwarze Frauen einer Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, Ethnizität und der Sexualität ausgesetzt sind. Die intersektionale femi-
nistische Bewegung erhielt erst in den 1970er Aufwind. Durch die Nutzung von 
Synergie wurde der Kampf kraftvoller, vielfältiger und lauter. So kämpft die in-
tersektionale feministische Bewegung bis heute für diskriminierungsfreie Gesell-
schaft (Küppers, 2014).  
 
Quelle: 

- Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V (2022), Geschlecht. 
- Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V (2022), Heteronormativität. 
- Chlebos Laura (2021): Männer, das gefährliche Geschlecht, Deutschlandfunk Nova, Online: 

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/toxische-maennlichkeit-maenner-das-gefaehrli-
che-geschlecht, konsultiert am 11.1.22. 

- Küppers Carolin (2014), Intersektionalität, In: Gender Glossar, Online: http://gender-glossar.de, 
konsultiert am: 11.1.22. 
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1.3.7. Genderspezifische Gewalt 
 
Häusliche/Sexualisierte Gewalt 
Die Untersuchung der historischen Gründe der Geschlechterunterschiede weist 
auf das physische und psychische Machverhältnis zwischen Mann und Frau hin. 
So war der Körper lange rechtliches Eigentum des Mannes. Diese strukturellen 
Machverhältnisse, sowie individuelle, beziehungsspezifische, gemein- und ge-
sellschaftliche Faktoren resultieren auch heute noch in einer hohen Anzahl Fälle 
von häuslicher Gewalt (Hagenbuch, 2021).  
Genderspezifische Gewalt lässt sich über dieses Konstrukt jedoch keinesfalls le-
gitimieren, denn die Verantwortung der Ausübung von Macht, Kontrolle und 
Gewalt liegt immer bei der Täter*innenschaft und ist eine bewusste Entschei-
dung (Terre des femmes, 2021). 
71.9% aller Opfer von häuslicher Gewalt sind Frauen. Die Täter*innenschaft ist 
zu 75.2% männlich, wobei es sich oftmals um Gewalt in der Partnerschaft han-
delt (EBG, 2021). Die Studie von Amnesty International fand 2019 heraus, dass 
jede 5. Frau schon einmal ungewollte sexuelle Handlungen erlebt hat. 12 Pro-
zent aller Frauen hatten gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr und 7% wurden 
mit Gewalt zu Sex gezwungen (Amnesty International, gfs.bern, 2019).  
In der Schweiz wird durchschnittlich jede zweite Woche ein Femi(ni)zid began-
gen. Das ist ein Tötungsdelikt an Frauen, welches nur aufgrund ihres Ge-
schlechts ausgeführt wird. Femi(ni)zide machen gut ein Drittel aller Tötungsde-
likte in der Schweiz aus. Auch sind Frauen sind viermal häufiger Opfer von ver-
suchten oder vollendeten Tötungsdelikten häuslicher Gewalt (EBG, 2021).  
Hier benöigt es Aufklärung aller Geschlechter und Sensibilisierung für das 
Thema. Auch Hilfeleistungen und das Angebot von Institutionen wie Frauen-
häuser, die Opferhilfe und Hotlines sowie Beratungsstellen bei häuslicher Ge-
walt müssen sichtbar gemacht werden (EBG, 2021). 
 
#metoo-Bewegung 
Genderspezifische Gewalt ist häufig ein Tabuthema. Es wird aber immer öfters 
gebrochen. 2017 warfen zahlreiche Schauspieler*innen dem Filmproduzenten 
Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor. Wenige Tage später forderte die 
Schauspielerin Alyssa Milano die Welt auf, unter dem Hashtag #metoo von ih-
ren Erfahrungen von sexuellen Überbegriffen zu berichten. Es folgte eine welt-
weite Welle an Wortmeldungen von Frauen, welche sexuelle Übergriffe veröf-
fentlichten. Während die Bewegung für die einen eine Erlösung und langer-
sehnten Schweigebruch darstellte, prangerten andere die Bewegung an, sie 
sei verharmlosend und männerfeindlich. Bis heute wird der Hashtag #metoo 
verwendet und die Debatte immer wieder kontrovers diskutiert (Villa, 2019). 
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Quellen: 
- Amnesty International, gfs.bern (2019): Sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt an Frauen sind 

in der Schweiz verbreitet. 
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2021): Zahlen zu häuslicher Ge-

walt in der Schweiz. 
- Hagenbuch Sabine (2021): Erklärungen zu häuslicher Gewalt, Online: https://frauenhaus-ba-

sel.ch/fachliches/, konsultiert am: 12.1.22. 
- Terres des femmes, Ursachen häuslicher Gewalt, Online: Frauenrechte.de, konsultiert am: 12.1.22. 
- Villa Paula-Irene (2019): Verunsicherung, mit der man umgehen kann, In: Deutschlandfunk Kultur, 

Online: https://www.deutschlandfunkkultur.de/soziologin-zu-negativen-metoo-folgen-verunsi-
cherung-mit-der-100.html, konsultiert am: 12.1.22. 

 
1.3.8. Gleichstellung in der Wissenschaft 

 
Leaky pipeline 
Die Wissenschafts- und Forschungsbereiche sind in der Schweiz männlich domi-
niert. So waren im Jahr 2019 nur 36% aller wissenschaftlichen Positionen von 
Frauen besetzt. Wie die Abbildung 7 zeigt, ist der tiefste Frauenanteil in der Pri-
vatwirtschaft zu finden, dort liegt er bei lediglich 25% (BfS, 2021).  
 

 
Abb. 7 Personal in Forschung und Entwicklung in der Schweiz 2019, BfS, 2021 

Diese Faktenlage kommt zustande, obwohl in der Schweiz über die Hälfte aller 
Eintritte in Hochschulen und Universitäten Frauen sind. Auch den Bachelor 
schliessen mehr Frauen als Männer ab und beim Master sind es etwa gleich 
viele. Ab diesem Zeitpunkt kehren die Graphen und der Frauenanteil in wissen-
schaftlichen Positionen nimmt rasant ab. Dieser Effekt von der Abnahme des 
Frauenanteils, je höher man die wissenschaftliche Karriereleiter hinaufklettert, 
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nennt man Leaky Pipeline. Der Effekt ist auf der aktuellen Grafik des Bundesam-
tes für Statistik zu erkennen (BfS, 2020). 
 

 
Abb. 8 Leaky Pipeline Effekt in der Schweiz, BfS, 2021 

 
Gender Data Gap 
Diese «undichte Rohrleitung» hängt mit dem Gender Data Gap zusammen. Der 
Gender Data Gap ist die Lücke an wissenschaftlichen Daten von Frauen. So 
werden in der Medizin beispielsweise oftmals nur männliche Daten gesammelt, 
Frauen werden vernachlässigt, da unterschiedliche physiologische Merkmale 
wie der hormonelle Zyklus als Komplikation gesehen werden. Dass Frauen- und 
Männerkörper sich jedoch mehr als nur in der Grösse und Fortpflanzungsme-
thoden unterscheiden, weiss die Wissenschaft mittlerweile. Trotzdem werden 
Frauen in der wissenschaftlichen Welt weiterhin ignoriert (Curran, MacNamara, 
Passmore, 2019).  
Das Fehlen an wissenschaftlichen Daten und Wissen über Frauen zieht Folgen 
mit sich. Frauen haben beispielsweise eine höhere Wahrscheinlichkeit bei 
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einem Herzinfarkt eine Fehldiagnose zu erhalten, da Frauen andere Symptome 
aufweisen als Männer. Denn an Herzstudien nehmen meistens männliche Pro-
banden teil, was dazu führt, dass die bekanntesten kardialen Symptome, Män-
ner-Symptome sind.  
Auch Autos werden mit männlichen Crashtest Dummies geprüft. So sind Sicher-
heitsgurte und Airbags optimal für männliche Körper eingestellt, nicht aber für 
weibliche. Dies hat zur Folge, dass Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit ha-
ben, sich bei einem Autounfall schwer zu verletzen (Curran, MacNamara, Pass-
more, 2019). Es gibt weitere, glücklicherweise weniger schlimme, Folgen des 
Gender Data Gaps, wie zu kühle Raumtemperaturen für Frauen oder lange 
Warteschlangen auf öffentlichen Toiletten.  
Auch wenn Daten zu Frauen erhoben werden, werden sie oftmals nicht richtig 
ausgewertet. Um den Gender Data Gap zu schliessen, ist es essenziell, dass die 
wissenschaftlichen Daten geschlechterspezifisch erhoben und analysiert wer-
den. Denn Frauen sind nicht einfach eine Abweichung der männlichen Norm, 
sondern sie haben eine eigene Physiologie und Anatomie und diese muss wis-
senschaftlich untersucht und berücksichtigt werden (Mcgregor, 2015, zit. n. 
Curran, MacNamara, Passmore, 2019). Des Weiteren kann die Lücke durch 
eine diversere Repräsentation in wissenschaftlichen Positionen geschlossen 
werden. Unterschiedliche Perspektiven in der Wissenschaft und Forschung er-
höhen die Chance, dass keine Untergruppen vergessen gehen. Denn der 
weisse Mann ist nicht der Standard und alle anderen Geschlechter und Ethnien 
eine Abweichung davon. Menschen sind verschieden und vielfältig. So kann 
auch die Wissenschaft und Forschung inklusiv sein und diese Unterschiede be-
rücksichtigen (Criado Perez, 2020). 
 
Quelle: 

- Bundesamt für Statistik (2021): Frauen in der wissenschaftlichen Karriere (leaky pipeline). 
- Bundesamt für Statistik (2021): Frauen und Wissenschaft. 
- Criado Perez Caroline (2020): We Need to Close the Gender Data Gap By Including Women in 

Our Algorithms, In: Time 2020 Davos, Online: https://time.com/collection/davos-
2020/5764698/gender-data-gap/, konsultiert am: 12.1.22. 

- Curran Orlaith, Aine MacNamara, Passmore David (2019): What about the girls? Exploring the 
Gender Data Gap in talent development, Online: https://doi.org/10.3389/fspor.2019.00003, kon-
sultiert am: 12.1.22. 
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1.3.9. Berufswahl 
 
Stereotype Berufsbilder 
Schüler*innen der 8. und 9. OS beschäftigen sich intensiv mit der Berufswahl. Es 
werden Schnuppertage und Besuche im BIZ geplant, die Berufliche Orientie-
rung in der Schule soll Schüler*innen helfen, ihre Stärken und Interessen zu er-
kennen und aufgrund von diesen einen geeigneten Beruf auszuwählen und 
finden.  
Gleichzeitig gibt die Gesellschaft ihnen stereotypische Berufsbilder vor, welche 
die Berufswahl von Jugendlichen beeinflussen. So werden handwerkliche und 
technische Berufe oftmals zu typischen «Männerberufen», soziale und hauswirt-
schaftliche Berufe zu typisch «weiblichen» Berufen (Schwarze, 2022). 2015 wähl-
ten 75% Männer in der Schweiz aus über 250 Berufen nur 31 Berufe aus. 75% der 
Frauen wählten sogar aus allen Berufen nur gerade 14 Berufe aus (Bildungssta-
tistik Zürich, 2015/2016). Hier sieht man die Divergenz der kleinen Anzahl an 
Männern im sozialen und gesundheitlichen Bereich und dem kleinen Frauen-
anteil in technischen oder handwerklichen Berufen besonders gut.  
Insbesondere im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter der Digitalisierung, in der Zeit 
des Fachpersonalmangels in der Pflege und der IT-Branche wäre ein ausgewo-
genes Geschlechterverhältnis förderlich.  
 
Geschlechterverhältnis in MINT-Berufen 
So sind beispielsweise MINT- Berufsbranchen (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft, Technik) immer noch sogenannte Männerbranchen (über 70% der 
Positionen werden von einem Geschlecht besetzt). Der Frauenanteil lag im Bil-
dungsfeld Informatik im Jahre 2019 bei nur 7.2%, beim Ingenieurwesen und 
Technik bei 7.4% und im Bereich Architektur und Baugewerbe bei 14.2% (BfS, 
2019). Dank Frauenförderung in MINT-Berufen macht das Geschlechterverhält-
nis in der tertiären Bildungsstufen Fortschritte. So vermerkt die ETH Zürich im Jahr 
2020 einen Frauenanteil von 32.4%. Bis im Jahre 2018 wurde diese Grenze je-
doch nie überschritten (ETH Zürich, 2020). 
Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in allen Berufsbranchen bringt viele 
Vorteile. So kann in MINT-Berufen der Fachkräftemangel mit einem höheren An-
teil Frauen überwunden werden, Projektziele durch geschlechtergemischte 
Forschungsgruppen schneller erreicht werden und zusätzliche Aspekte, Per-
spektiven und Ziele von Frauen in die Branche gebracht werden. Denn Frauen 
sind wichtige Nutzer*innen von neuen Technologien und machen die Hälfte 
des Marktes aus (equal, 2013)  
Um diese geschlechtstypischen Berufsbilder zu öffnen, braucht es jedoch wei-
tere Massnahmen. Es gibt viele Materialien, welche eine Berufswahl ohne Ste-
reotypen fördert. Auch der nationale Zukunftstag ermöglich Schüler*innen den 
Einblick in diverse Berufe.  
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Geschlechtermerkmale entstehen aber schon viel früher als in der Schule. Sie 
werden von der Gesellschaft konstruiert und Kinder und Jugendliche wachsen 
mit ihnen auf. So trauen sich Mädchen beispielsweise weniger mathematische 
und technische Kompetenzen zu als Jungen, was unter anderem zu den un-
ausgeglichenen Geschlechterverhältnis im MINT-Bereich führt(Schwarze, 2022). 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Eltern, Lehrkräfte und Berufsberater*innen 
Jugendlichen aufzeigen, dass ihnen alle Türen aufstehen und sie ermutigen, 
Berufe zu wählen, welche ihnen entsprechen und nicht Berufe, welche ihnen 
die Gesellschaft subtil zuschreibt.  
 
Quellen: 

- Bildungsstatistik Kanton Zürich (2016): Lernende an Berufsschulen, 2015/2016. 
- Bundesamt für Statistik (2019): Berufliche Grundbildung nach Berufsfelder 1999-2019. 
- Equal, Chancengleichheit für Frau und Mann, ETH Zürich (2013): «Frauen können keine Mathema-

tik». 
- ETH Zürich (2020): Equality Monitoring 2019/20 der ETH Zürich. 
- Schwarze Barbara (2022): Geschlechterklischees in der Berufswahl, Bundesinstitut für Berufsbil-

dung, Online: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_98013.php, konsultiert am: 12.1.22. 

 
1.4. Strukturskizze 

 
 
Die Strukturskizze befindet sich auf den nächsten zwei Seiten 33/34 und um-
fasst die Themen der  Frauen*bewegung und Geschlechtergleichstellung.  
Auf der Seite  37 folgt eine Chronologie  mit Eckpunkten zur Schweizer 
Frauen*bewegung. 
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1.5. Chronologie Schweizer Frauen*bewegung  

 

1848

1868

1890

1904

1900-1909

1914-18

1915

1919-1921

1928

1929

1930er

1948

1957
1958

1959

1959-1969

1969

1971

1991

Die neue Bundesverfassung garantiert 
Schweizer Männer (mit Niederlassungsbe-
willigung und christlichen Glaubens) das 
aktive und passive Wahl- und Stimmrecht. 
Schweizer Frauen sind davon ausgenom-
men. Erster Vorstoss von mehreren Zürcherin-

nen, die das aktive und passive Wahl-
recht verlangen – Forderung wird abge-
lehnt. 

Sozialdemokratische Partei (SP) fordert als 
erste Partei die schweizweite Einführung 
des Frauenstimmrechts.  

Gründung von verschiedenen Frauenver-
bänden für das Frauenstimmrecht. Die 
wichtigsten:  
1900: Bund Schweizerischer Frauenvereine 
(BSF) 
1909: Schweizerische Verband für Frauen-
stimmrecht (SVF) 

Schweizer Arbeiter*innenverband wird 
aus erwerbstätigen Frauen der Unter-
schicht gegründet. Dieser fordert 1893 
das Stimm- und Wahlrecht für Frauen. 

Frauen übernehmen während des 1. Welt-
krieges in Industrie, Landwirtschaft und der 
Sozialfürsorge. Dies birgt Hoffnung auf das 
Frauenstimmrecht als Anerkennung. 
Das Frauenstimmrecht wird 1918 als offizielle 
Forderung im Landesstreik gefordert. Erstmals werden im Nationalrat zwei Motio-

nen für das Stimm- und Wahlrecht der 
Frauen eingereicht. In einigen Kantonen kommt es zu Abstim-

mungen über das Frauenstimmrecht. Alle 
enden mit einem negativen Ergebnis.  
Währenddessen führen viele Länder das 
Frauenstimmrecht im Zuge der Veränderun-
gen nach dem 1. Weltkrieg ein. Die Schweizerische Ausstellung für Frauenar-

beit (SAFFA) findet statt. Im Umzug fährt die 
berühmte Schnecke, welche den Fortschritt 
des Frauenstimmrechts symbolisiert, mit.  Mit 249'237 Unterschriften reichen Frau-

enverbände, die SP und Gewerkschaf-
ten eine nationale Petition fürs Frauen-
stimm- und wahlrecht ein. Ohne Wir-
kung. 

Wirtschaftskrise und faschistische Strömungen 
drängen Frauen wieder an den Herd zurück. In 
der Schweiz werden einige Frauenvereine ge-
gen das Frauenstimmrecht gegründet. 

100-jähriges Bestehen der Schweiz. Motto 
der Schweizer Frauenverbände: «Ein einig 
Volk von Brüdern ohne Schwestern».  
Alle Länder in Europa, ausser Portugal, 
Liechtenstein und der Schweiz haben das 
Frauenstimmrecht spätestens nach Kriegs-
ende eingeführt. 

Rütli der Frauen in Unterbäch: Frauen in Unter-
bäch erhalten gegen den Willen der Regierung 
ein einmaliges Stimmrecht. 14 Jahren vor der 
Einführung des Frauenstimmrechtes. 

Grosser Widerstand des BSF und SVF gegen eine 
Einführung des Zivilschutzobligatoriums für alle 
Frauen. Deshalb entwirft der Bundesrat eine Vor-
lage zur Einführung des Frauenstimmrechtes. Die 
1. eidgenössische Abstimmung über das Frauen-
stimm- und wahlrecht wird mit 66.9% Nein-Stim-
men abgelehnt. 

Die Kantone Waadt und Neuchâtel führen 
als erstere Kantone das Frauenstimmrecht 
auf kantonaler Ebene ein. In den kommen-
den Jahren folgen sieben weitere Kantone 
(GE, BS, BL, TI, VS, LU, ZH). 

Der Bundesrat will die Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) mit Vorbehalt des Frauenstimmrech-
tes unterzeichnen. Es formt sich reger Wider-
stand mit nationalen Aktionen. Im März 1969 
kommt es zum Marsch auf Bern mit über 5000 
Teilnehmer*innen, welche das Frauenwahl- und 
stimmrecht fordern.  Am 07.02.1971 kommt es zur zweiten eid-

genössischen Abstimmung über das Frau-
enstimm- und wahlrecht. Die Schweizer 
Männer heissen die Vorlage mit 65.7% Ja-
Stimmen gut. 

Die meisten Kantone führen nach 1971 
auch das Frauenstimmrecht auf kommu-
naler und kantonaler Ebene ein. Der Kan-
ton Appenzell Innerrhoden wird 1991 per 
Bundesgerichtsentscheid gezwungen, 
den Appenzellerinnen den Zutritt zur 
Landsgemeinde und das Frauenstimm.- 
und wahlrecht zu gewähren. 

Quellen:  
www.ch2021.ch, Frauenstimmrecht Schweiz 
www.sozialarchiv.ch, Vor 150 bis 30 Jahren: Der lange Weg zum 
Schweizer Frauenstimmrecht 

 

Ein Jahr vor der ersten nationalen Abstim-
mung zur Einführung des Frauenstimm- und 
Wahlrechts wird der grösste Verein gegen 
das Frauenstimmrecht gegründet: 
Bund der Schweizerinnen gegen das Frau-
enstimmrecht (BSF) 
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1.6. Didaktische Wertanalyse 
 
Exemplarische Bedeutung 
 
Die Gleichstellung der Geschlechter und Frauen*bewegung zeigt exempla-
risch auf, welche kulturellen und ökonomischen Veränderungen die Gesell-
schaft über die Jahrhunderte, vor allem aber im 20. Jahrhundert, vollzieht. Vor 
100 Jahren war das Frauenstimm- und wahlrecht in der Schweiz noch eine Uto-
pie, aus heutiger Sicht gibt es keine soliden Argumente mehr gegen das Frau-
enstimmrecht.  
Die Thematiken stehen stellvertretend für diverse andere Diskriminierungen. So 
führen kulturelle und gesellschaftliche Strukturen auch heute noch zu Diskrimi-
nierung aufgrund von unterschiedlichen Faktoren, wie Sexualität, Alter, Ethnizi-
tät, Körper und Geist. Und auch Frauen mussten noch vor 50 Jahren unter Be-
weis stellen, dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind.  
Für eine faktische Geschlechtergleichstellung, welche nicht nur im Gesetz seit 
1981 im Gleichheitsartikel verankert ist, muss sich die Gesellschaft heute und in 
Zukunft weiterentwickeln. Potenzial kann dieses Thema in unterschiedlichen Be-
reichen exemplarisch aufzeigen (z.B. Arbeitswelt, Stereotypisierte Geschlech-
terrollen etc.). 
Das Thema zeigt Lernenden auf, wie Diskriminierungen erkennt, ergründet, hin-
terfragt und reflektiert werden können und ermutigt sie, ihre eigenen Hand-
lungsweisen und Lebensentwürfe zu reflektieren, um einer diskriminierungsfreien 
Welt entgegenzusteuern.  
 
Gegenwartsbedeutung 
 
Die Geschichte unserer Vorkämpfer*innen und die Geschlechtergleichstellung 
haben direkte Auswirkungen auf das Leben der Schüler*innen. So hätte die 
Hälfte der Schüler*innen vor 50 Jahren nicht abstimmen dürfen. Heutzutage er-
halten Menschen mit Schweizerpass mit dem Erlangen der Volljährigkeit das 
grosse Privileg, stimmen und wählen zu dürfen. Dies ist für die meisten zur Nor-
malität geworden.  
Doch gibt es auch gegenwärtig Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
welche zu Ungleichheit und Ungleichbehandlung führen. Diesem gesellschaft-
lich erzeugten Unterschied sind Schüler*innen bereits in ihrer Kindheit begegnet 
und werden ihn im Verlaufe ihres Lebens immer wieder erfahren. Mit der richti-
gen Brille kann dieses Konstrukt jedoch dekonstruiert werden. Deshalb ist es 
wichtig, dass Schüler*innen in der Volksschule die vorherrschenden Unter-
schiede thematisieren, analysieren, diskutieren und reflektieren. Dies ermög-
licht ihnen eigene Meinung der Situation zu bilden und eigene Vorstellungen 
und Ansichten zu reflektieren. 
 
Zukunftsbedeutung 
 
Frauen*bewegung und Gleichstellung der Geschlechter hat Auswirkungen auf 
diverse Bereiche im Leben von allen Menschen. Von der Berufswahl, zu ge-
schlechterstereotypischen Verhaltensweisen bis zu genderspezifischer Gewalt: 
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Schüler*innen werden mit unterschiedlichen Konflikten konfrontiert und auch in 
Zukunft mit diskriminierenden Strukturen zu kämpfen haben. Nur mit dem nöti-
gen Wissen können sie die Geschlechtergleichstellung voranbringen und einen 
aktiven Teil zu mehr Gerechtigkeit für die Menschheit beisteuern. Versiertes und 
reflektiertes Handeln hilft ihnen Strukturen und Mechanismen zu erkennen und 
adäquat darauf zu reagieren. Diese Reflexion von gesellschaftlichen Konstruk-
ten limitiert sich jedoch nicht nur auf die Gleichstellung aller Geschlechter, son-
dern auf die Gleichstellung aller Menschen.  
 
Zugänglichkeit 
 
Das Thema Geschlechtergleichstellung ist für Schüler*innen sehr gut zugäng-
lich, denn es hat Auswirkungen auf das jetzige, wie auch zukünftige Leben der 
Lernende. Ausserdem besitzen Jugendliche meist ausgeprägt starken Sinn für 
Gerechtigkeit. Folglich ermöglichen aktuelle und lebensnahe Beispiele einen 
Zugang zu ihrer Lebenswelt. Beispielsweise lässt sich die Berufswahl, wissen-
schaftliche Lücken und deren Folgen oder intersektionale Kämpfe mit ihrem 
Lebensalltag verknüpfen. Diese direkte Betroffenheit weckt das Interesse und 
die Motivation der Schüler*innen und kann mit interaktiven, entdeckenden 
Aufgaben und Aktivitäten gefördert werden.  
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1.7. Lehrplanbezug 
1.7.1. Fachliche Kompetenzen 

 
Kompetenzbereich Kompetenz Kompetenzstufe 
RZG.5 

Schweiz in Tradition 
und Wandel verste-
hen  

 

5.1.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
Entstehung und Ent-
wicklung der 
Schweiz erklären.  

 

c) können zu einem wichtigen Ereignis der 
Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert Ur-
sachen, Verlauf und Folgen aufzeigen.  

d) können zu ausgewählten Veränderungen 
in der Schweiz der letzten 200 Jahre selbst-
ständig Materialien finden und damit die 
Veränderungen veranschaulichen (z.B. Um-
welt, Alltag, Geschlecht, Migration, Reli-
gion).  

 
 5.3.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
das Alltagsleben 
von Menschen in 
der Schweiz in ver-
schiedenen Jahr-
hunderten verglei-
chen.  

c) können einzelne Schweizerinnen und 
Schweizer porträtieren, die einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung des Zusammenle-
bens oder der sozialen Gerechtigkeit in der 
Schweiz und der Welt geleistet haben (z.B. 
Niklaus von Flüe, Huldrych Zwingli, 
Guillaume-Henri Dufour, Alfred Escher, Emilie 
Kempin-Spyri, Henry Dunant, Marie Heim-
Vögtlin, Robert Grimm, Denis de Rouge-
mont, Henri Guisan, Gertrud Kurz, Emilie Lie-
berherr). 

 
RZG. 8 

Demokratie und 
Menschenrechte 
verstehen und sich 
dafür engagieren  

8.1.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
die Schweizer De-
mokratie erklären 
und mit anderen 
Systemen verglei-
chen.  

a) können zu aktuellen Problemen und kont-
roversen Stellung beziehen, dabei persönli-
che Erfahrungen im schulischen und ausser-
schulischen Alltag einbeziehen und die Posi-
tionen begründen (z.B. Verhältnis von Staat 
und Wirtschaft, Siedlungsraumgestaltung).  

ERG.1 
 

1.1. 

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
menschliche 

a) können in Erzählungen und Berichten prä-
gende Lebenserfahrungen entdecken und 
interpretieren (z.B. Glück, Erfolg, Scheitern, 
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Existentielle Grun-
derfahrungen re-
flektieren 

Grunderfahrungen 
beschreiben und 
reflektieren. 

Beziehung, Selbstbestimmung, Krankheit, 
Krieg). 

 
ERG.2  

Werte und Normen 
klären und Ent-
scheidungen ver-
antworten  

 

2.1.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
Werte und Normen 
erläutern, prüfen 
und vertreten.  

b) können alltägliche Situationen und gesell-
schaftliche Konstellationen (z.B. Jung/Alt, Ar-
beitschancen, Bürgerrechte und -pflichten, 
Gesundheitswesen) im Hinblick auf grundle-
gende Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, 
Verantwortung und Menschenwürde be-
trachten und diskutieren. 

c) können an exemplarischen Beispielen 
nachvollziehen, wie sich Werte und Normen 
in ihrer Umgebung oder in der Gesellschaft 
wandeln. 

 
 2.2.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
Regeln, Situationen 
und Handlungen 
hinterfragen, 
ethisch beurteilen 
und Standpunkte 
begründet vertre-
ten. 

a) können erlebte, beobachtete oder er-
zählte Situationen anhand der Perspektiven 
verschiedener Beteiligter beurteilen.  

d) können im alltäglichen Handeln oder ge-
sellschaftlichen Umfeld Benachteiligungen 
und Diskriminierungen erkennen und ent-
sprechende Regeln diskutieren (z.B. Chan-
cen, Zutritt, Ausschluss, Sprachgebrauch). 

e) können kontroverse Fragen diskutieren, 
Positionen, deren Interessen und Begrün-
dungen vergleichen und einen Standpunkt 
vertreten. 

 
ERG.5 

Ich und die Ge-
meinschaft - Leben 
und Zusammenle-
ben gestalten  

 

5.2.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
Geschlecht und 
Rollen reflektieren.  

 

a) können Erfahrungen und Erwartungen in 
Bezug auf Geschlecht und Rollenverhalten 
in der Gruppe formulieren und respektvoll 
diskutieren (z.B. Bedürfnisse, Kommunikation, 
Gleichberechtigung). 

b) können Darstellungen von Männer- und 
Frauenrollen sowie Sexualität in Medien auf 
Schönheitsideale und Rollenerwartungen 
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analysieren und Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts oder der sexuellen Orien-
tierung kritisch betrachten. 

c) kennen Faktoren, die Diskriminierung und 
Übergriffe begünstigen und reflektieren ihr 
eigenes Verhalten. 

 
 5.5.  

Die Schülerinnen 
und Schüler können 
verschiedene Le-
benslagen und Le-
benswelten erkun-
den und respektie-
ren.  

 

a) können Menschen in verschiedenen Le-
benslagen und Lebenswelten wahrnehmen 
sowie über Erfahrungen, Bedürfnisse und 
Werte nachdenken (z.B. berufliche, ökono-
mische und familiäre Situation; Krankheit, 
Behinderung, Asyl, Migration). 

b) können Anteil nehmen, wie Menschen 
mit schweren Erfahrungen und Benachteili-
gungen umgehen, indem sie ihre Perspek-
tive einnehmen (z.B. Verlust, Behinderung, 
Krankheit, Flucht, traumatische Erfahrun-
gen). 

c) können anhand von Beispielen Familien-
geschichten in einen grösseren Zusammen-
hang einordnen und reflektieren, wie dies 
die Familienmitglieder geprägt hat (z.B. öko-
nomische Entwicklung, sozialer Wandel, 
Flucht, Migration, Erziehung, Rolle des Ge-
schlechts, Generationen, Traditionen). 

d) können Vorurteile, Stereotypen, Feindbil-
der und Befürchtungen auf ihre Ursachen 
hin analysieren (z.B. Medien, politische Inte-
ressen, eigene Erfahrungen). 
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1.7.2. Überfachliche Kompetenzen 
 

Personale Kompe-
tenzen 

Selbstreflexion: 

Eigene Ressourcen 
kennen und nutzen 

- können auf Lernwege zurückschauen, 
diese beschreiben und beurteilen.                                                    
- können eigene Einschätzungen und Beur-
teilungen mit solchen von aussen verglei-
chen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Frem-
deinschätzung). 

 
 Selbstständigkeit: 

Schulalltag und 
Lernprozesse zuneh-
mend selbstständig 
bewältigen, Aus-
dauer entwickeln 

- können Herausforderungen annehmen 
und konstruktiv damit umgehen. 
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, 
wenn sie diese benötigen.  
- können einen geeigneten Arbeitsplatz ein-
richten, das eigene Lernen organisieren, die 
Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen ein-
schalten. 
- können sich auf eine Aufgabe konzentrie-
ren und ausdauernd und diszipliniert daran 
arbeiten. 
- können Strategien einsetzen, um eine Auf-
gabe auch bei Widerständen und Hindernis-
sen zu Ende zu führen. 
 

 Eigenständigkeit: 

Eigene Ziele und 
Werte reflektieren 
und verfolgen 

- können sich eigener Meinungen und Über-
zeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) be-
wusst werden und diese mitteilen.  
- können Argumente abwägen und einen 
eigenen Standpunkt einnehmen. 
- können aufgrund neuer Einsichten einen 
bisherigen Standpunkt ändern; sie können in 
Auseinandersetzungen nach Alternativen 
oder neuen Wegen suchen. 
 

Soziale  
Kompetenzen 

Dialog- und  
Kooperations- 
fähigkeit:  
 
Sich mit Menschen 
austauschen, zu-
sammenarbeiten 

- können sich aktiv und im Dialog an der Zu-
sammenarbeit mit anderen beteiligen. 
- können aufmerksam zuhören und Meinun-
gen und Standpunkte von andern wahrneh-
men und einbeziehen.  



 44 

 Umgang mit  
Vielfalt: 
 
Vielfalt als Bereiche-
rung erfahren, 
Gleichberechti-
gung mittragen 

- können Menschen in ihren Gemeinsamkei-
ten und Differenzen wahrnehmen und ver-
stehen. 
- können respektvoll mit Menschen umge-
hen, die unterschiedliche Lernvoraussetzun-
gen mitbringen oder sich in Geschlecht, 
Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Reli-
gion oder Lebensform unterscheiden.  
- können die Wirkung von Sprache reflektie-
ren und achten in Bezug auf Vielfalt auf ei-
nen wertschätzenden Sprachgebrauch. 
 

Methodische Kom-
petenzen 

Informationen  
nutzen:  
 
Informationen su-
chen, bewerten, 
aufbereiten und 
präsentieren 

- können Informationen aus Beobachtungen 
und Experimenten, aus dem Internet, aus 
Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabel-
len und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, 
aus Befragungen und Interviews suchen, 
sammeln und zusammenstellen. 
- können Informationen vergleichen und Zu-
sammenhänge herstellen (vernetztes Den-
ken). 
- können die Ergebnisse in unterschiedlichen 
Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, 
Plakat oder Referat aufbereiten und ande-
ren näherbringen. 
 

 Aufgaben/ 
Probleme lösen:  
 
Lernstrategien  
erwerben,  
Lern- und Arbeits-
prozesse planen, 
durchführen und re-
flektieren 

- können Ziele für die Aufgaben und Prob-
lemlösungen setzen und Umsetzungsschritte 
planen. 
- können Lern- und Arbeitsprozesse durch-
führen, dokumentieren und reflektieren. 
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1.8. Grobkonzept Werkstatt-Unterricht 
 
Dauer der Unterrichtseinheit: 8 Lektionen  
Basisstationen (BS) Anzahl: 8 
Vertiefungsstationen (VS) Anzahl: 6 
 

Themeneinheit Leitfrage 
Lernziele der Station 

Inhalt 
 

Kompe-
tenzen 
LP21 
 

BS/ 
ES? 

Zeit-
vor-
gabe 
in Min. 

Einstieg in die 
Werkstatt 
 

Ist die Gleichstellung der Geschlechter erreicht? 
 
 
 

- Diskussion über Artikel 4 der 
Bundesverfassung: 

«Mann und Frau sind gleichberech-
tigt. Das Gesetz sorgt für ihre 
Gleichstellung, vor allem in Familie, 
Ausbildung und Arbeit. Mann und 
Frau haben Anspruch auf gleichen 
Lohn für gleichwertige Arbeit.»  
 

- Video von SRF:  
Darum kann es Feminismus 
(https://www.srf.ch/play/tv/redi-
rect/detail/34c5b28e-9554-49c3-
b7d0-deae04cc8dd7) gezeigt wer-
den. 

- Diskussion: Meinungsänderun-
gen? 

 
- Erklärung der Werkstatt, Ab-

gabe Lernjournal 
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1.1.  
Geschichte der 
Schweizer 
Frauen* 
 

Wie verlief die Frauen*bewegung in der Schweiz und 
wer setzte sich dafür ein? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- … die Frauen*bewegung in der Schweiz zu-
sammenfassen. 

- … die Unterschiede zwischen der Schweizer 
Stimmrechtsbewegung und der internationa-
len erklären. 

- … Pionier*innen des Frauenstimmrechtes und 
ihre Forderungen porträtieren. 
 

- Ereignisse Frauen*bewegung 
sortieren 

- Zeitstrahl mit Eckpunkten er-
stellen 

- Zeitstrahl Vergleich 
Schweiz/International 

- Steckbrief einer Pionier*innen 
des Frauenstimmrechts (Emi-
lie Lieberherr, Iris von Roten, 
Meta v. Salis) 

 

RZG 5.1 
RZG 5.3 
 

BS 40 

1.2.  
Abstimmungs-
kampf Frauen-
stimm- und 
wahlrecht 

Was waren die Argumente der Gegner*innen und 
Befürworter*innen des Frauenstimmrechts und wie sa-
hen die Abstimmungsresultate aus? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- … die Pro- und Kontraargumente der Befürwor-
ter*innen resp. Gegner*innen darlegen. 

- … können die Resultate der Frauenstimmrecht-
abstimmungen vergleichen und Unterschiede 
feststellen. 

- … Abstimmungsresultate von damaligen 
Gleichstellungsthemen mit Abstimmungsresul-
tate von aktuellen Gleichstellungsthemen ver-
gleichen und Schlüsse daraus ziehen. 
 

- Pro und Kontra Frauenstimm-
recht 

- Rollenspiel Diskussion Frauen-
stimmrecht mit Befürwor-
ter*innen und Gegner*innen 

- Vergleich Abstimmungsresul-
tate Frauenstimm- und wahl-
recht 1959 und 1971 

- Vergleich mit Abstimmungs-
resultate aus aktueller Ab-
stimmung 

 
 
 
 

RZG 5.1 
 

BS 30 
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1.3.  
Anna 1971  
 

Wie wäre die Frauenstimmrechtsdebatte möglicher-
weise auf Social Media abgelaufen? 
 
Die Schüler*innen können… 

- …zwischen Argument und Meinung unterscheiden.  
- …eine regulierte Debatte führen und das eigene 

Wissen einfliessen lassen.  
- …historische Ungerechtigkeiten zwischen Mann 

und Frau in der Schweiz benennen.  
- …Geschlechterstereotype identifizieren und über-

winden.  
- …eine historische Situation analysieren und Verbin-

dungen zu aktuellen Ereignissen herstellen. 

- Interaktives Spiel von SRF 
über Anna, welche 1971 auf 
Social Media unterwegs ist 

 

RZG 8.2 
ERG 5.2 

VS  

1.4.  
Gleichstellung 
und Politik 

Welche Mittel gibt es für die politische Mitwirkung 
und wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Politik 
aus?  
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …unterschiedliche Mittel für die politische Mit-
wirkung nennen und unterscheiden. 

- … das aktuelle Geschlechterverhältnis in der 
Politik bestimmen und interpretieren. 

 

- Wo findet die Stimme der Ler-
nenden Gehör? 

- Kennenlernen von unter-
schiedlichen politischen Mit-
teln 

- Recherche Geschlechterver-
hältnis in den politischen Gre-
mien   

RZG 8.1 VS 20 

2.1.  
Lohnunter-
schiede 

Was sind Lohnunterschiede, welche gibt es und wel-
che Auswirkungen haben sie? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- Lohnunterschiede in der 
Schweiz 

- Beispiel Mann und Frau Unter-
schied Lohn 

ERG 2.1 
ERG 2.2 
ERG 5.5 

BS 15 
 
 



 48 

- …erklären, was ein unerklärter und erklärter 
Lohnunterschied ist. 

- … den Lohnunterschied zwischen den Ge-
schlechtern erkennen und fassen. 

 

- Rechnungsbeispiel: Gender 
Pay Day 

 

2.2.  
Unbezahlte Ar-
beit – Care-Ar-
beit 

Was ist unbezahlte Arbeit und welchen Stand hat sie 
in unserem Wirtschaftssystem? 
 
Die Schüler*innen können 
 

- …den Unterschied zwischen unbezahlter und 
bezahlter Arbeit erläutern. 

- … die Bedeutung und Wichtigkeit für die Allge-
meinheit von unbezahlter Arbeit fassen. 

- … den Konflikt zwischen der Erwerbs- und un-
bezahlten Arbeit in unserem Wirtschaftssystem 
aufzeigen und erklären. 

 
 

- Diskussion über unbezahlte 
Arbeit, Erwerbsarbeit und 
Wirtschaft 

- Wirtschaft ist Care Video 
- Fazit 
- (Concept Map) 

 

RZG 8.1 
ERG 2.1 
ERG 5.5 

VS 20 

3.1.  
Stereotypisierte 
Geschlechter-
merkmale 

Welche stereotypischen Geschlechtermerkmale 
schweben in unseren Köpfen und welche in der Ge-
sellschaft? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …stereotypische Geschlechterklischees erken-
nen, hinterfragen und reflektieren. 

- …eigene Stereotypen erkennen und hinterfra-
gen. 

- Stereotypische Merkmale er-
kennen und einordnen 

- Eigene Stereotypisierung hin-
terfragen 

- Stereotypisierung umkehren:  
Kleidertausch, Nagellack, 
Schminke etc. 

 

ERG 5.2 
ERG 5.5 

BS 20 
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- … aufgrund der stereotypisierten Geschlech-
terrollen in unserer Gesellschaft Schlüsse für die 
Menschheit ziehen. 
 

3.2.  
Biologisches vs. 
soziales Ge-
schlecht 

Was ist das biologische und was das soziale Ge-
schlecht und wie unterscheiden sie sich? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …erklären, was das soziale und biologische 
Geschlecht ist. 

- …können die Unterschiede zwischen dem bio-
logischen und sozialen Geschlecht bestimmen. 

 

- Genderbread-Person 
- Erklärung soziales und biologi-

sche Geschlecht 
- Soziales und biologisches Ge-

schlecht anhand Begriffen 
unterscheiden 

ERG 2.2 BS 15 

3.3.  
Männer, Kli-
schees und 
Gleichstellung 

Welche Männer-Vorurteile und -Klischees gibt es und 
welche Ängste, aber auch Vorteile haben Männer 
bezüglich/von der Gleichstellung? 
 
Die Schüler*innen können… 

- …ihr eigenes Männlichkeitsbild erkennen und 
reflektieren. 

- …Männerklischees erkennen, hinterfragen und 
reflektieren. 

- die Ängste, aber auch Vorteile der Männer in 
der Gleichstellung eruieren. 

 
 

 

- Wann ist ein Mann ein Mann 
Brainstorming 

- Lied Herbert Grönemeyer 
«Männer» Klischees heraus-
streichen 

- Das Profitieren, aber auch 
Ängste der Männer von/vor 
der Gleichstellung 

- (Rethink Masculinity) 
- (Der Mann in der Krise) 

 
 

ERG 2.1 
ERG 5.2 
ERG 5.5 

VS 25 
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3.4.  
Intersektionalität 

Wie fühlt sich Intersektionalität an? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …empathisch unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen. 

- … die unterschiedlichen Chancenverteilung, 
Möglichkeiten und Mehrfachdiskriminierung 
verstehen. 

- … ihre eigene Position in der Gesellschaft re-
flektieren. 

 

- Alle bekommen eine Rolle 
mit gewissen Eigenschaften 
zugeteilt 

- Je nach Eigenschaft werden 
sie diskriminiert 

- Reflexion und Diskussion der 
Rolle und Diskriminierungen in 
unserer Gesellschaft 

ERG 1.1 
ERG 2.1 
ERG 2.3 

VS 35 

4.1.  
#metoo 

Was ist die #metoo-Bewegung, weshalb wurde sie 
gestartet und wie wird sie wahrgenommen? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …die #metoo-Bewegung beschreiben. 
- … unterschiedliche Ansichten über die #me-

too-Bewegung darstellen. 
- … Stellung nehmen zur #metoo-Debatte. 
- …auf Hilfsangebote für Opfer von sexualisier-

ter/häuslicher Gewalt zurückgreifen. 

- #metoo-Bewegung Erklärung 
- Zwei Positionen zur #metoo-

Debatte  
- Austausch und Stellungs-

nahme über Debatte 
- Hilfsangebote 
- Eigene Forderung mit Hash-

tag 
 

 
 

ERG 2.2 
ERG 5.2 

BS 20 
 
 
 
 

5.1.  
Gender Data 
Gap  

Was ist der Gender Data Gap und welche Auswir-
kungen hat er? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- … den Gender Data Gap und wie dieser zu-
stande kommt erklären. 

- Persönlichkeiten 
aufschreiben 

- Reflexion: Anzahl Frauen und 
Männer 

- Video: Gender Data Gap 
- Zusammenfassung Video 
- (Leaky Pipeline) 

ERG 2.1 
ERG 2.2  
ERG 5.2 
ERG 5.5 

BS 35 
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- … die Auswirkungen des Gender Data Gaps 
aufzeigen und darlegen. 

 

 

6.1.  
«Frauenberuf» vs. 
«Männerberuf» 
 

Was sind geschlechtsstereotypische Berufsbilder und 
welchen Einfluss haben sie auf die Berufswahl? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- … stereotypisierte Berufsbilder erkennen und 
hinterfragen. 

- … den Einfluss der Geschlechtsstereotypen auf 
die Berufswahl einschätzen. 

- … ihre möglicherweise nach Geschlecht ge-
prägten Berufsvorstellungen erweitern. 

- …erkennen, dass ihnen entsprechend ihren 
Ressourcen und Interessen alle Berufe zur Ver-
fügung stehen.  
 

- Spiel «Was arbeite ich» 
- Diskussion Stereotypen in Be-

rufen und Auswirkungen da-
von 

- Interaktives Spiel Berufe raten 
- Lehr-Berufe schätzen 
- Statistiken «Männerberufe» 

und «Frauenberufe» 
- Vereinbarkeit Beruf und Pri-

vatleben 
- (Stellungnahme zu einem un-

typischen Berufswunsch) 
 

 
 

ERG 2.1 
ERG 5.2 

BS 30 

6.2.  
Geschlechter-
verhältnis in 
MINT-Berufen 

Was sind MINT-Berufe, wie sieht das Geschlechterver-
hältnis darin aus und weshalb ist ein ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis wichtig? 
 
Die Schüler*innen können… 

- …MINT-Berufe erklären. 
- … das Geschlechterverhältnis in MINT-Berufen 

ergründen. 
- … aufzeigen, weshalb die Gleichstellung in 

MINT-Berufen wichtig ist. 
 
 

- Vorurteile in der Berufswahl 
- MINT-Berufe in der Familie 
- Geschlechterverhältnis in den 

MINT-Berufe 
- Brainstorming: Weshalb 

braucht es ein ausgegliche-
nes Geschlechterverhältnis in 
MINT-Berufen 

 

RZG 5.1 
ERG 2.1 
ERG 5.2 

VS 25 
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7.1.  
Abschlussstation 

Ist die Gleichstellung erreicht? 
 
Die Schüler*innen können… 
 

- …Stellung zum Thema Frauen*bewegung und 
Geschlechtergleichstellung nehmen. 

- …Unterschiedliche Perspektiven hinterfragen, 
untersuchen und beurteilen. 
 

- Auswahl: 
- Brief an Vorkämpfer*in oder 
- Reaktion/Stellungnahme auf 

Zeitungsartikel 

ERG 2.1 
ERG 2.2 
ERG 5.5 
 

BS 30 

 
Mögliche Einstiege/Ausstiege: 
 

- Spiele: 
o Ab ins Bundeshaus 
o Ungleiche Belohnung: Gruppe Mädchen und Jungen: Müssen von der einen Seite zur anderen kommen– 

Mädchen haben es erschwert (Hindernisse einbauen), bekommen am Schluss nicht dieselbe Belohnung für die 
gleiche Arbeit 

o Leiterlispiel Frauen*bewegung 
- Filme: 

o Vergleich Video Landsgemeinde Appenzell Ausserrhoden 1989/Appenzell Innerrhoden 1990 
https://www.youtube.com/watch?v=Gck2tYPbNp8 
https://www.youtube.com/watch?v=yqOAkT2yYS8 
o Ausschnitt die Göttliche Ordnung (Online Material EKF) 

- Divers: 
o Zitate von grossartigen Frauen 
o Vorstellen von anderen Bewegungen 

 
Lernjournal: 
Das Lernjournal wird jeweils nach den Stationen ausgefüllt und dient in erster Linie zur Reflexion des Gelernten und dem 
Festhalten von Erkenntnissen. 
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2. Begleitmaterial Lehrperson 
 
Auf den folgenden Seiten schliesst sich das Unterrichtsmaterial an, welches für 
die Stationen verwendet wird. Alle Materialien müssen pro Posten mind. 1 Mal 
ausgedruckt werden (mehrfach Bedarf ist vermerkt).  
Die Stationenblätter, Arbeitsblätter, Lösungen sind jeweils ein separates Doku-
ment. 
 

2.1. Arbeitspass 
 
Der Arbeitspass dient zur Übersicht der Stationen und Kontrolle für die Schü-
ler*innen. Darauf vermerkt sind die Stationennamen und -nummern, Basis- 
oder Vertiefungsstation, Zeitangabe und zwei Kontrollfelder – eines für Schü-
ler*innen das andere für die Lehrperson. 
Auf der zweiten Seite des Arbeitspasses befindet sich die Symbolerklärungen 
für die Stationen und auf den folgenden Seiten das Glossar. 
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ARBEITSPASS WERKSTATT                  Name: _______________________ 
Frauen*bewegung und Gleichstellung der Geschlechter Ba
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1. Schweizer Frauen*bewegung  

1.1. Geschichte der Schweizer Frauen 

1.2. Abstimmungskampf Frauenstimm- und wahl-

recht 

1.3. Anna 1971 

1.4. Gleichstellung und Politik  

 

O 
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2. Arbeitswelt  

2.1. Lohnunterschiede 

2.2. Unbezahlte Arbeit – Care-Arbeit 

 

O 

 

 

 

O 

 

15 
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o 

o 

 

o 

o 

3. Vielfalt der Geschlechter 

3.1. Stereotypisierte Geschlechtermerkmale  

3.2. Biologisches vs. soziales Geschlecht 

3.3. Männer, Klischees und Gleichstellung  

3.4. Intersektionalität 

 

O 

O 
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4. Genderspezifische Gewalt  

4.1. #metoo  
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o 

5. Gleichstellung in der Wissenschaft 

5.1. Gender Data Gap 

 

O 

 

 

 

35 
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o 

6. Berufswahl 

6.1. «Frauenberuf» vs. «Männerberuf» 

6.2.  Geschlechterverhältnis in MINT-Berufen 

 

O 

 

 

O 

 

30 

25 

 

o 

 

o 

 

7. Abschluss 

7.1. Abschlussstation 

     (Wird als letzter Station gelöst) 

 

O 

  

30 

 

o 

 

o 

 

Abb. 9 UN Women 



 55 

Symbolerklärung: 
 

 
Das Lernjournal bezieht sich auf diese Frage 

 
Leitfrage der Station 

 
Vorgesehene Zeit für die Bearbeitung einer Station 

 
Material, das du für eine Station brauchst 

 
Einzelarbeit 

 
Partner*innenarbeit 

 
Gruppenarbeit 

 
Obligatorische Station 

 
Lösungen können nach der Erledigung der Aufgabe selbstän-
dig konsultiert werden 

 
Lösungsvorschlag kann nach Erledigung der Aufgabe selbstän-
dig konsultiert werden 

 
Die Hilfe der Lehrperson wird für die Station benötigt 

 
Hilfestellung kann während der Erledigung der Aufgabe bezo-
gen werden. 

 
Abkürzungen: 
 
BS Basisstation = Grundlagen des Themas 
VS Vertiefungsstation = Vertiefung des Themas 
AB Arbeitsblatt 
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Glossar: 
 

Care-Arbeit Nicht bezahlte und bezahlte Arbeit in der Betreuung, Pflege oder 
Hausarbeit für Kinder und Erwachsene. 

Demokratie (griech. «demos» = Volk, «kratein» = herrschen), 
Staat mit einer durch das souveräne Volk gewählten Regierung,   
mit Gewaltenteilung und dem Prinzip des Rechtsstaats. 

Diskriminierung (lat. «discriminare» = absondern) 
Benachteiligung einer Gruppe oder einzelner Menschen durch ihre 
Herabwürdigung aufgrund von Vorurteilen. 

Einzelinitiative Eine Einzelinitiative schlägt Änderungen von Gesetzen und Verfassun-
gen vor. Sie kann als allgemeine Anregung oder ausgearbeiteter Ent-
wurf formuliert sein. 

Emanzipation  Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen aus eigenem Antrieb. 
Gender Gender ist ein englisches Wort für Geschlecht. Genauer: für das sozi-

ale, das gelebte und gefühlte Geschlecht, im Unterschied zu «sex», 
dem bei Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesenen biolo-
gischen Geschlecht. Im Englischen gibt es also zwei Worte: «gender» 
und «sex», wo es im Deutschen nur eines gibt, nämlich «Geschlecht». 
Der Begriff Gender wird aber inzwischen auch im Deutschen genutzt: 
Immer dann, wenn es um das soziale Geschlecht und um Geschlechts-
identität geht. Sex und Gender stimmen nicht immer überein; wer z.B. 
als (biologisches) Mädchen geboren wurde, verhält und entwickelt 
sich nicht immer so, wie es der gesellschaftlichen Vorstellung von Mäd-
chen und Frauen entspricht. Das soziale Geschlecht ist gesellschaftlich 
konstruiert und deshalb auch veränderbar. 

Gender und Spra-
che 

Mit einer sogenannten chancengleichen Sprache soll die Vielfalt der 
Menschen in einer Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Menschen, 
die sich keinem bestimmten Geschlecht zugehörig verstehen, werden 
sichtbar gemacht durch das sogenannte Gender-Sternchen *. 

Geschlecht (bio-
logisches Ge-
schlecht) 

Die Gesamtheit der biologischen Merkmale und Funktionen, die männ-
liche von weiblichen Individuen unterscheiden. Menschen mit unein-
deutigen Geschlechtsmerkmalen werden als intergeschlechtlich be-
zeichnet.  

Geschlechterste-
reotypen 

Klischees oder Vorurteile, die Männer und Frauen auf vorbestimmte 
Rollen und Verhaltensweisen festlegen und mit denen Erwartungen an 
ihr Verhalten verbunden sind.  

Geschlechtsiden-
tität 

Geschlechtsidentität beschreibt die innere Gewissheit, einem be-
stimmten Geschlecht anzugehören. Entscheidend für die Definition ist 
die Selbstwahrnehmung. Geschlechtsidentität, auch als psychisches 
Geschlecht bezeichnet, zeigt sich bei den meisten Menschen als Cisi-
dentität (Übereinstimmung von biologischem und psychischem Ge-
schlecht, Cisgender), bei einigen Menschen als Transidentität (Ausei-
nandergehen von biologischem und psychischem Geschlecht. Trans-
gender Menschen identifizieren sich als weder männlich noch weib-
lich. 

Geschlechtsspezi-
fische Lohnunter-
schiede 

Unterschied des Durchschnittslohns von Frauen und Männern. Uner-
klärter Lohnunterschied: Unterschied des Durchschnittslohns von 
Frauen und Männern, der sich nicht durch objektive Faktoren wie Aus-
bildung, Berufserfahrung, berufliche Stellung oder Branche erklären las-
sen. 

Gleichberechti-
gung 

Gleichheit in Bezug auf die rechtliche Stellung. 

Gleichstellung Gleichheit in gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Gleichstellung der 
Geschlechter 

Das bedeutet einerseits, dass jeder Mensch die Freiheit hat, seine eige-
nen Fähigkeiten zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen, unge-
achtet der Einschränkungen, die ihm die Geschlechterrollen 
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auferlegen, und andererseits, dass die unterschiedlichen Verhaltens-
weisen, Wünsche und Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichbe-
rechtigt berücksichtigt, geschätzt und gefördert werden. 

Feminismus Verschiedene Bewegungen und Theorien, die sich für die politische, 
wirtschaftliche, kulturelle, persönliche, soziale und rechtliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern einsetzen. Feminismus zielt darauf 
ab, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu bekämpfen. Im Fe-
minismus wird keine Vormachtstellung der Frau verlangt, er fordert viel-
mehr ihre Emanzipation, die Verbesserung und Erweiterung der Rolle 
und der Rechte von Frauen in der Gesellschaft. 

Frauenstimm- und   
Wahlrecht 

Frauen dürfen (wie Männer) abstimmen, wählen und sich wählen las-
sen. 

Frauenstreik   Der erste Frauenstreik in der Schweiz fand am 14. Juni 1991 statt. An 
den Protestaktionen beteiligten sich Hunderttausende Frauen und for-
derten mehr Gleichberechtigung. Ein zweiter Frauenstreik folgte am 
14. Juni 2019. 

Matriarchat Gesellschaftsstruktur, die von Frauen dominiert wird und in der sie die 
wichtigen Positionen in Gesellschaft, Politik oder Religion einnehmen.  

Misogynie Dieser Begriff, der wörtlich «Frauenhass» bedeutet, meint den Hass auf 
beziehungsweise die radikale Abwertung von Frauen, welche sowohl 
von Männern als auch von Frauen ausgehen kann. Die verschiedenen 
Erscheinungsformen der Misogynie reichen von der fehlenden Empa-
thie für Frauen bis hin zum Femizid, dem Töten einer Person aufgrund 
ihres weiblichen Geschlechts. 

Patriarchat System, in dem Männer dominieren, Macht und Privilegien haben.  
Petition Das ist ein schriftliches Anliegen, das an eine zuständige Behörde ge-

richtet wird. Die Petition kann als Bitte, als Forderung oder als Anregung 
formuliert werden. 

Sexismus Diskriminierende Haltung aufgrund des Geschlechts und damit verbun-
dene Stereotype. Sexismus richtet sich in einer männerdominierten Ge-
sellschaft vorwiegend – aber nicht ausschliesslich – gegen Frauen. 
Diese werden durch Worte, Gesten, Verhaltensweisen oder Handlun-
gen herabgewürdigt, diskriminiert oder ausgeschlossen.  

Sexuelle Belästi-
gung 

Unangebrachtes Verhalten mit sexueller Konnotation, welches die 
Würde von Frauen und Männern herabsetzt. Sexuelle Belästigung kann 
durch Worte, Gesten oder Taten ausgeübt werden. 

Sexuelle Identität Das grundlegende Selbstverständnis der Menschen davon, wer sie als 
geschlechtliche Wesen sind, wie sie sich selbst wahrnehmen und wie 
sie von anderen wahrgenommen werden (wollen). Sie umfasst das bi-
ologische, soziale, psychische Geschlecht sowie die sexuelle Orientie-
rung. 

Sexuelle Orientie-
rung 

Sexuelle Präferenz für eine Person des gleichen oder eines an- deren 
Geschlechts. 

Stimmrecht Recht an Abstimmungen auf nationaler Ebene, im Kanton oder in der 
Gemeinde teilzunehmen. 

Vorstoss Instrument, mit dem Ratsmitglieder, Angehörige einer Partei oder Kom-
missionen Massnahmen oder neue Rechtsbestimmungen anstossen 
können. Meist sind sie an den Bundesrat gerichtet. 

Wahlrecht Das aktive Wahlrecht umfasst das Recht, an Wahlen teilzunehmen.  
Das passive Wahlrecht gibt einer Person das Recht, für öffentliche Äm-
ter zu kandidieren. 

Quellen: 
- Wer hat eine Stimme, phlu 
- Begriffsglossar Zeitreise 3 
- Parlamentswörterbuch der Schweizerischen Bundesversammlung 
- Glossar: Diskriminierung, education21 
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2.2. Materialien für Stationen und Hilfestellungen 
 
Station 
1.1. Geschichte der Schweizer Frauen 

 
Kärtchen und Bilder für Couvert 1.1 (vereinfacht)  
Zur Selbstkontrolle auf Rückseite je einen Buchstaben des Wortes «Frauenrechte»  hin-
schreiben (von links nach rechts) 

1848: 
Neue Bundesverfassung - 
Stimm- und wahlrecht 
nur für Schweizer Männer 
 
 
 
 

Erster kantonaler Vorstoss zur 
Einführung des Frauenstimm-
rechts – ohne Erfolg. 
 
 
 
 

Gründung von Frauenverbän-
den für das Frauenstimmrecht.  
Die zwei wichtigsten: 

- Bund Schweizerischer 
Frauenvereine (BSF) 

- Schweizerische Verband 
für das Frauenstimmrecht 
(SVF) 

1915:  
Zwei Motionen für das 
Stimm- und wahlrecht 
werden im Nationalrat 
eingereicht. 
 

Schweizerische Ausstellung für 
Frauenarbeit (SAFFA). Im Um-
zug fährt eine Schnecke, wel-
che den Fortschritt des Frauen-
stimmrechts symbolisiert, mit. 

1928:  
Petition für das Frauenstimm-
recht wird eingereicht. Verge-
bens. 
 
 
 

1958: Rütli der Frauen in 
Unterbäch:  
Gegen den Willen der 
Regierung erhalten 
Frauen ein einmaliges 
Stimmrecht. 

1. Eidgenössische Abstimmung 
für die Einführung des Frauen-
stimmrechts. Vorlage wird mit 
66.9%-Nein Stimmen abge-
lehnt. 

1959:  
Kanton Waadt und Neuchâtel 
führen als erste Kantone das 
Frauenstimm- und wahlrecht auf 
kantonaler Ebene ein. 
 

Marsch auf Bern:  
5000 Teilnehmer*innen 
fordern mit Trillerpfeifen 
die Einführung des Frau-
enstimm- und wahlrech-
tes. 

Eidgenössische Abstimmung für 
die Einführung des Frauen-
stimmrechts. Die Vorlage wird 
mit 65.7%- Ja Stimmen ange-
nommen. 
 

1991:  
Der Kanton Appenzell Innerro-
den wird per Bundesgerichtsent-
scheid gezwungen, den Frauen 
den Zutritt zur Landsgemeinde 
(kantonale Abstimmungen) zu 
gewähren. 

 
Kärtchen und Bilder für Couvert 1.2 (schwierig) 
Zur Selbstkontrolle auf Rückseite je einen Buchstaben des Wortes « Frauenrechte» hin-
schreiben (von links nach rechts) 
 

1848: 
Neue Bundesverfassung - 
Stimm- und wahlrecht 
nur für Schweizer Männer 
 
 
 
 

Erster kantonaler Vorstoss zur 
Einführung des Frauenstimm-
rechts – ohne Erfolg. 
 
 
 
 

Gründung von Frauenverbän-
den für das Frauenstimmrecht.  
Die zwei wichtigsten: 

- Bund Schweizerischer 
Frauenvereine (BSF) 

- Schweizerische Verband 
für das Frauenstimmrecht 
(SVF) 

Zwei Motionen für das 
Stimm- und wahlrecht 
werden im Nationalrat 
eingereicht. 
 

Schweizerische Ausstellung für 
Frauenarbeit (SAFFA). Im Um-
zug fährt eine Schnecke, wel-
che den Fortschritt des Frauen-
stimmrechts symbolisiert, mit. 

Petition für das Frauenstimm-
recht wird eingereicht. Verge-
bens. 
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Rütli der Frauen in Unter-
bäch:  
Gegen den Willen der 
Regierung erhalten 
Frauen ein einmaliges 
Stimmrecht. 

1. Eidgenössische Abstimmung 
für die Einführung des Frauen-
stimmrechts. Vorlage wird mit 
66.9%-Nein Stimmen abge-
lehnt. 

1959:  
Kanton Waadt und Neuchâtel 
führen als erste Kantone das 
Frauenstimm- und wahlrecht auf 
kantonaler Ebene ein. 
 

Marsch auf Bern:  
5000 Teilnehmer*innen 
fordern mit Trillerpfeifen 
die Einführung des Frau-
enstimm- und wahlrech-
tes. 

Eidgenössische Abstimmung für 
die Einführung des Frauen-
stimmrechts. Die Vorlage wird 
mit 65.7%- Ja Stimmen ange-
nommen. 
 

1991:  
Der Kanton Appenzell Innerro-
den wird per Bundesgerichtsent-
scheid gezwungen, den Frauen 
den Zutritt zur Landsgemeinde 
(kantonale Abstimmungen) zu 
gewähren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Abb. 10 Marsch auf Bern, sp-ps.ch 

 
Abb. 11 Fortschritte des Frauenstimmrechts in der Schweiz, saffa.ch 
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Abb. 12 Rütli der Frauen in Unterbäch, swissinfo.ch 

 
Abb. 13 Frauenstimmrecht Nein, 1920, tagesangzeiger.ch 

  
Abb. 14 Frauenstimmrecht Ja, 1970, museenluzern.ch 
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Abb. 15 Frauenbewegung International, Wer hat eine Stimme, Didaktische Materialien 

Zeitstrahl: Internationale Frauen*bewegung 
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Material zu Vorkämpfer*innen: 
Emilie Lieberherr (1924-2011) 
 
«Emilie Lieberherr wurde am 14. Oktober 1924 geboren und wuchs unter einfachsten 
Bedingungen im Eisenbahnerdorf Erstfeld auf. Sie besuchte als Reformierte das katho-
lische Mädcheninternat in Ingenbohl, machte die Matura [als erstes Mädchen des 
Kantons] und schloss 1965 ihr Universitätsstudium der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften mit einem Doktortitel ab. Zusammen mit anderen Weggefährtinnen setzte sie 
sich in den 1960er Jahren für mehr politische Rechte der Frauen ein.  
Legendär wurde 1969 der "Marsch auf Bern", bei dem 5000 Frauen unter ihrer Führung 
teilnahmen und der dazu beitrug, dass 1971 auf eidgenössische Ebene das Frauen-
stimmrecht eingeführt wurde.  
Sie rief die Frauen immer aufs Neue auf, sich politisch zu engagieren. Mit Erfolg: Zuneh-
mend mehr Frauen waren bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Sie selbst 
war bereits 1970 zur ersten Frau in den Stadtrat von Zürich gewählt worden, wo sie von 
1970 bis 1994 das Sozialamt leitete. Sie setzte sich vor allem für eine liberale Drogenpo-
litik und für die älteren Menschen der Gesellschaft ein. Während fünf Jahren von 1978 
bis 1983 vertrat sie den Kanton Zürich im Ständerat. Emilie Lieberherr starb am 3. Januar 
2011.»  
(Arnold, hommage21.ch) 
 
 
„Und dann pfiffen wir auf den Bundesrat und die Männer, jawohl!"  
„Frauerächt – Menscherächt" 
„Stüüre zahle, aber au a d Wahle" 
 
(Emilie Lieberherr) 
 
 

    
Abb. 16 Nationalrätin Lieberherr, züonline.ch.          Abb. 17 Rede beim Marsch auf Bern, srf.ch 

 
 
 
 
Rede von Emilie Lieberherr in Bern: 
https://www.srf.ch/play/tv/schon-vergessen/video/emilie-lieberherr?urn=urn:srf:vi-
deo:6dc2aba4-af0a-4ed9-9751-32be17a8a4e2 
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Meta v. Salis (1855-1929) 
 
«Meta (Barbara Margaretha) von Salis-Marschlins war die Frau, die als erste öffentlich 
das Stimm- und Wahlrecht für die Schweizerinnen verlangt hat. In der «Züricher Post» 
vom 1.1.1887 schrieb sie gegen die Eigenmächtigkeit der Schweizer an und prangerte 
die Unterdrückung der Frauen im öffentlichen Leben lautstark an.  
Meta v. Salis war auch die erste promovierte Historikerin der Schweiz. In die aristokrati-
sche Familie der von Salis hineingeboren, tat sie sich schwer mit ihrem Los als begüterte 
Tochter aus gutem Hause. Die übliche Rolle als Dame des Hauses lehnte sie für sich ab. 
Vielmehr war sie eine Gelehrte, ein «Blaustrumpf», die sich auf Konfrontation mit den 
Eltern einliess und ihr Studium 1883 der Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte 
an der Universität Zürich aufnahm und 1887 abschloss.  
Als Historikerin mit Ambitionen auf eine Berufung an die Universität oder eine Karriere 
im wissenschaftlichen Bereich hoffend, musste sie bald die Chancenlosigkeit für 
Frauen ihrer Zeit einsehen. Sie schlug sich als Publizistin und Rednerin durch und lebte 
von ihrem Erbe. Nach einem Rechtsstreit verkaufte sie Schloss Marschlins, verliess 1904 
mit ihrer Freundin Hedwig Kym die Schweiz und lebte fortan auf Capri. Später kehrte 
sie in die Schweiz zurück und lebte mit Kym in Basel.»  
(Redolfi, hommage21.ch) 
 
„Mein erster Fehltritt in der Welt bestand in dem Erscheinen in weiblicher Gestalt."  
„Stimmen, wählen und gewählt zu werden sei hinfort unsere Devise und unser Ziel. " 
„Leute ohne Humor sind Wiesen ohne Blumen. Wie könnte ihr Leben anders sein als 
dürr."  
 
(Meta von Salis) 
 
 

         
   
Abb. 18 Meta von Salis, Frauenkulturarchiv Graubünden      Abb. 19 Schloss Marschlins, burgenwelt.org 

 
 

 
Abb. 20 Neujahrsgedanken einer Frau, 1887, Materialsammlung "Sind Weiber auch Menschen?", Zimmermann 
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Iris von Roten (1917-1990) 
 
«Iris von Roten wuchs als Tochter eines erfolgreichen Ingenieurs in Basel auf. Genau 
wie ihre berühmte Urgrosstante Meta von Salis störte sie sich schon früh an der Un-
gleichbehandlung von Frauen und Männern. Dass sie als Frau an der Universität Bern 
ein Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich absolvieren konnte, war in dieser Zeit 
eine grosse Ausnahme. Nach Abschluss ihres Studiums schrieb sie zahlreiche erfolglose 
Bewerbungen, konnte dann aber 1944 die Redaktion des Schweizer Frauenblatts, des 
offiziellen Organs des Bundes Schweizerischer Frauenorganisationen, übernehmen. Mit 
spitzer Feder und präzisen Argumenten bekämpfte sie darin die Gegner der Frauen-
bewegung.  
Gemeinsam mit Peter von Roten, den sie bereits während ihres Studiums kennenlernte 
und 1946 heiratete, führte sie nach bestandener Anwaltsprüfung eine Anwaltspraxis 
im Wallis. In dieser konservativen Umgebung fühlte sie sich als weibliche Anwältin je-
doch nie richtig respektiert, sodass sie zurück nach Basel zog. Dort brachte sie 1952 
eine Tochter zur Welt und schrieb an ihrem Buch "Frauen im Laufgitter. Offene Worte 
zur Stellung der Frau ". Als dieses 1958 erschien war Iris von Roten mit einem Schlag 
berühmt-berüchtigt. Die vehemente Ablehnung in der Öffentlichkeit führte dazu, dass 
sie sich ins Private zurückzog.»  
(Burkart, hommage21.ch) 
 
„Die pure Lebenslust machte mich feministisch. Alles, was das Herz begehrte: wilde 
Abenteuer, lockende Fernen, tolle Kraftproben, Unabhängigkeit, Freiheit - das schäu-
mende Leben schlechthin - schien in Tat, Wort und Schrift den Männern vorbehalten 
zu sein."  
 
„Die ideale Empfängnisverhütung bewirkte eine Machtverschiebung im sexuellen Ver-
hältnis der Geschlechter und damit auch eine Machtverschiebung in der Stellung der 
Geschlechter zueinander. "  
 
(Iris von Roten) 
 
 

        
Abb. 21 Iris von Roten, ch2021.ch  Abb. 22 Frauen im Laufgitter, Schweiz. Nationalmuseum 

 
Kurzvideo zu Iris von Rotens: Frauen im Laufgitter  
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wie-iris-von-roten-die-frauen-aus-dem-
laufgitter-befreite 
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Station 
1.2. Abstimmungen Frauenstimm- und Wahlrecht  

Karte 1: Abstimmungsresultate 1959  
 

 
Abb. 23 Ergebnisse der Volksabstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts, 1959 

Karte 2:  Abstimmungsresultate 1971 

 
Abb. 24 Ergebnisse der Volksabstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts, 1971 
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Karte 3: Abstimmungsresultate Vaterschaftsurlaub 2020 
 

 
Abb. 25 Ergebnisse der Volksabstimmung zur Einführung des Vaterschaftsurlaubs, 2020 

 
 
 
Hilfestellung Aufgabe 3 
 
Die Kantone Nidwalden, Obwalden, Uri, Schwyz, Glarus, St. Gallen, Thurgau, Appen-
zell Innerrhoden und Ausserrhoden (auf allen drei Karten rot) fallen auf. Denn sie sind 
auf allen drei Karten gegen die Abstimmungsvorlage – das heisst, die Mehrheit der 
Einwohner*innen der Kantone haben auch im 1971 gegen das Frauenstimmrecht 
und 2020 gegen den Vaterschaftsurlaub gestimmt. 
 
Denke daran, dass diese Inner- und Ostschweizerkantone teilweise zu den Grün-
dungskantonen der Schweiz gehört haben oder das Frauenstimmrecht auf kantona-
ler Ebene bis 1990 verweigert haben. 
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Flyer 1: 

 
Abb. 26 Flyer 1: Bund der Luzernerinnen gegen das Frauenstimmrecht, 1960 

Der Kampf für und gegen das Frauenstimmrecht wurde intensiv geführt. 
In einer ersten nationalen Abstimmung 1959 lehnte eine Mehrheit der 
Männer das Anliegen deutlich ab. Zu Beginn der 1970er Jahre wandelte 
sich allerdings die Stimmung zugunsten des Stimmrechts für Frauen.

 Aufgabe 1: Lies die Texte folgender zwei Flyer, die im Abstimmungs-
kampf um das Frauenstimmrecht im Kanton Luzern eingesetzt wurden, 
genau durch.

Dafür oder
dagegen?

1. Der Weg zum Frauenstimmrecht in Luzern und der Schweiz Arbeitsblatt 3

Abb. 10: Flugblatt des Bunds der Luzernerinnen gegen das Frauenstimmrecht, 1960  
(Gosteli-Stiftung, AGoF 648 Archiv Margrit Liniger-Imfeld).
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Flyer 2: 

 
      Abb. 27 Flyer 2:  Für das Frauenstimmrecht im Kanton Luzern, 1970 

 Aufgabe 2: Arbeite jeweils zwei  
Argumente für und gegen das Stimmrecht  
aus den Flyern heraus.

Pro  

Kontra 

 

 
 
 
 

 Aufgabe 3: Im Folgenden !ndet ihr  
verschiedene Rollenkarten. Die Rollen sind  
angelehnt an Personen, die an der Stimm-
rechtsdebatte beteiligt waren. Bildet Sechser-
gruppen, schneidet die Rollenkarten aus  
und zieht jeweils eine Rollenkarte. 

a.  Lest die Informationen zu eurer Person. 
Überlegt euch weitere Angaben zur Person 
und schreibt sie auf eure Rollenkarte:

– Wie alt ist sie ungefähr?
–  Welcher Tätigkeit geht sie nach?  

Ist sie berufstätig?
–  Welches Rollenbild vertritt sie?  

Wie versteht sie beispielsweise die Rolle  
von Frau und Mann?

b.  Überlegt euch in Einzelarbeit, welche 
Argumente und Überlegungen eure Person 
in die Debatte einbringen könnte.

c.  Stellt euch vor, ihr wärt vor rund 50 Jahren 
zusammengekommen und hättet folgende 
Fragen diskutiert:

–  Seid ihr für oder gegen das Frauenstimmrecht? 
Weshalb? 

–  So sehe ich die Rolle der Frau und des  
Mannes in unserer Gesellschaft.

1. Der Weg zum Frauenstimmrecht in Luzern und der Schweiz Arbeitsblatt 3

Abb. 11: Flyer für das Frauenstimmrecht im Kanton Luzern, 
1970 (Staatsarchiv Luzern, StALU PA 1331/11).
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Rollenkärtchen: 

 
Abb. 28 Rollenkarten, Wer hat eine Stimme?, phlu 

Rolle 1 Pro

Ich war mit dabei, als wir 1929 die Petition für das Frauen-
stimmrecht beim Bundeshaus einreichten. Es regnete  
in Strömen, doch es war ein tolles Gefühl: Die Petition war 
von einer Viertelmillion Frauen und Männern unterzeich-
net worden. Ich erwartete, dass sich jetzt etwas ändert! 
Doch welche Enttäuschung: Die Petition verschwand 
beim Bundesrat für viele Jahre in einer Schublade. Es wäre 
doch nur gerecht, dass Frauen das Stimmrecht haben.  
Ob ich es noch miterleben werde?

Rolle 2 Pro

Als ich nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz kam, 
erschien es mir fast wie eine Reise zurück in die Ver- 
gangenheit. In meiner Heimat Italien war das Frauen-
stimmrecht 1946 eingeführt worden. Im Jahr 1948 wurde 
die Gleichstellung der Geschlechter Teil der Verfassung. 
Hier in der Schweiz mussten die Frauen ihren Mann um 
Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Bei 
uns war es bereits damals normal, dass Frauen arbeiten.

Rolle 3 Kontra

Als Nationalrat setze ich mich für eine traditionelle  
Rollenverteilung ein. Für mich sind nur Männer für die 
Politik geeignet, die Frauen sind für die Familie und  
das Muttersein zuständig. Die Frau ist durch diese Auf-
gaben voll und ganz ausgelastet. Sie hat weder Lust  
noch Zeit, um sich mit Politik zu beschäftigen. 

Rolle 4 Kontra

Ich stehe voll und ganz hinter der Erklärung, die der  
Bund der Luzernerinnen gegen das Frauenstimmrecht 
gemacht hat: «Frauenstimmrecht bringt vermehrte 
Gleichschaltung, Mann und Frau müssen sich durch  
bewusste und gewollte Andersartigkeit ergänzen,  
nicht durch Gleichartigkeit konkurrenzieren.»17 Frauen 
!nden ihre Erfüllung im Haushalt und der Familie.

Rolle 5  Unentschieden

In den Strassen von Luzern begegne ich immer wieder 
Abstimmungsplakaten zum Frauenstimmrecht.  
Befürworterinnen verteilten Streichholzpäckchen als  
ich letzthin mit dem Auto unterwegs war. Auch in  
der Zeitung verfolge ich die Diskussionen sehr interes-
siert. Sollen Frauen an die Urne dürfen? Beide Seiten  
haben überzeugende Argumente. 

Rolle 6  Unentschieden

Ich interessiere mich eigentlich nicht für politische  
Dinge. Es ist doch alles auch sehr kompliziert. Was ich 
vom Frauenstimmrecht halte? Ich weiss nicht recht.  
Sollten Frauen politisch mitbestimmen können oder 
reicht es nicht aus, dass sie sich in Vereinen engagieren 
und zuhause regieren?

17  Bund der Luzernerinnen gegen das Frauenstimmrecht, in: Luzerner Tagblatt, 21.10.1970.

1. Der Weg zum Frauenstimmrecht in Luzern und der Schweiz Arbeitsblatt 3
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Station 
2.1. Lohnunterschiede 

 
Grafik 1: Lohnunterschiede 

 
Abb. 29 Lohnunterschiede 2018, BfS 

 
Erklärter Anteil:  
Lohnunterschied aufgrund von unterschiedlichen Pensen (z.B. Teilzeit < Vollzeit), Aus-
bildungen (z.B. Lehre < Masterabschluss), Alter (z.B. 60 > 40) 
 
Unerklärter Anteil:  
Keine Erklärung – Lohnunterschied ist Diskriminierung aufgrund des Geschlechts d.h. 
Frauen erhalten für die gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer. 
 
 
 

© BFS 2021Quelle: BFS – Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE); 
 Berechnung: B,S,S.Volkswirtschaftliche Beratung AG

 

Erklärter und unerklärter Anteil, Gesamtwirtschaft

Durchschnittslöhne und Lohnunterschiede, 2018

1 objektive Faktoren: Berufliche Stellung, Ausbildung, Branche und weitere Faktoren

erklärter Anteil
der Lohnunterschiede1

unerklärter Anteil
der Lohnunterschiede

54,6%
45,4%

Durchschnittslöhne, pro Monat
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19,0%
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Kärtchen für 2 Couverts A und B – Couvert A mit Männern und Couvert B  mit Frauen* 
 
Sarah (w) 
Juristin 
Masterabschluss 
80% 
7000.- 

Michael (m) 
Jurist 
Masterabschluss 
80% 
7840.- 

Leandro (m) 
Jurist 
Masterabschluss 
100% 
9800.- 

Lina (w) 
Juristin 
Masterabschluss 
50% 
4900.- 

Mael (-) 
Jurist*in 
Masterabschluss 
50% 
4312.- 

Simon (m) 
Jurist 
Bachelorabschluss 
50% 
4000.- 

Daniela (w) 
Juristin 
Masterabschluss 
100% 
8624.- 

Rolf 
Jurist 
Masterabschluss 
20% 
1960.- 
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Station 
3.1. Stereotypisierte Geschlechtermerkmale 

 
Begriffe für Pantomime-Spiel: 

 
Abb. 30 Unterrichtsmaterial Wie ein Mädchen..., always 

Box 3.1.: zu organisierendes Material 
 

- Nagellack 
- Schminke 
- 2 Paar Absatzschuhe 
- Link mit einem Videospiel 
- Anleitung, wie man einen Rasenmäher startet 
- Link zu einem Fussballspiel

laufen wie ein Mädchen laufen wie ein Junge

Haare stylen wie ein Mädchen Haare stylen wie ein Junge

springen wie ein Mädchen springen wie ein Junge

werfen wie ein Mädchen werfen wie ein Junge

lachen wie ein Mädchen lachen wie ein Junge

flirten wie ein Mädchen flirten wie ein Junge

telefonieren wie ein Mädchen telefonieren wie ein Junge

Activity

Arbeitsblatt 2.1  | Seite 15
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Blatt: Genderbread-Person 
 

 
 
Abb. 31 Genderbread Person, genderbread.org 

Station 
3.2. Biologisches vs. soziales Geschlecht 

Soziales Geschlecht 
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Couvert 3.2.: Begriffe Soziales und biologisches Geschlecht  
 

Biologisches 
Geschlecht 

(sex) 

Soziales Ge-
schlecht (gen-

der) 

Vulva Penis Hoden 

Geschlechter-
rollen 

Mädchen-
farbe Rosa 

Jungenfarbe 
Blau 

Geschlechtsi-
dentität 

Erzieht Kinder 

Ernährerrolle Autos Schminke Schmuck Puppen 

Bart Busen Stimmbruch Menstruation Hormone 

Chromosom-
varianten (in-

ter*) 

Frauen: Lange 
Haare /Män-

ner: Kurze 
Haare 

Unerklärter 
Lohnunter-

schied 

XY- 
Chromosomen 

XX- 
Chromosomen 
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Zeitungsartikel 1: 
Der Mann in der Krise (Julian Dörr, Süddeutsche Zeitung, 2017, Ausschnit) 
 
(…)Im Kern der Debatte um die Krise des Mannes steckt ein ideologischer Gegen-
satz, man spürt ihn besonders deutlich bei der Lektüre zweier kürzlich erschienener 
Texte, die sich zwar dieselben Fragen zu Bild und Rolle des Mannes in unserer Gesell-
schaft stellen, aber zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen und Schlüssen kommen.  
Zum einen ist da der Essay des Schweizer Soziologen und Männerforschers Walter 
Hollstein, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung aus vielen Büchern Fak-
ten und Thesen zum Auslaufmodell Mann zusammensammelt. Diese Bücher und Auf-
sätze tragen Titel wie (…) "Das Ende der Männer und der Aufstieg der Frauen". Holl-
stein lobt in seinem Text jene geringqualifizierten Beschäftigungen, die vor allem von 
Männern ausgeübt werden. Die tägliche Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft 
hänge von Arbeiten ab, sagt Hollstein, "die Männer machen und Frauen gar nicht 
machen wollen: Müllabfuhr, Entsorgung, Tiefbau, Gummiverarbeitung, Straßenfegen 
oder Abwasserreinigung." Hollstein erzählt auch von den mutigen Rettungsmännern 
von Tschernobyl und 9/11 und den ausschließlich männlichen Helfern, die bei diesen 
Katastrophen ums Leben kamen. Die Conclusio seines Textes: Mehr Respekt für 
männliche Tugenden wie Risikobereitschaft, Selbstbeherrschung und den männli-
chen Arbeitswillen. 
Aber kann das die Lösung sein? Was passiert mit diesen risikobereiten, selbstbe-
herrschten und arbeitswilligen Männern, wenn Maschinen unseren Müll abholen und 
Roboter unsere Kanäle und Straßen reinigen? Werden dann die Männer nach der 
Globalisierung auch noch der Digitalisierung und Automatisierung der Gesellschaft 
die Schuld an ihrem Niedergang geben? Wo doch, nur zum Beispiel, die Ausbildung 
zur männlichen Pflegekraft gesamtgesellschaftlich gesehen der viel sinnvollere 
Weg wäre? Ein Job, vom dem zwar auch die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft 
abhängt, aber der mit Risiko und der klassischen Vorstellung von harter "männlicher" 
Arbeit nichts zu tun hat.  

Hindert den Mann vielleicht das Bild des Mannes auf seinem Weg zu einem zufriede-
nen Leben? Der Fortschritt unserer Gesellschaft führt nunmal dazu, dass die Jobs der 
Zukunft auf Dienstleistungen und sozialen Interaktionen basieren - wofür andere, so-
genannte "weichere" Fähigkeiten wichtiger sind als Muskelkraft und Durchsetzungs-
vermögen. Weshalb diese Jobs eher dem Klischee, das sich die Gesellschaft von der 
Rolle der Frau gemacht hat, entsprechen - und nicht dem Männerbild. 

Womit wir bei dem anderen wichtigen Text wären. Der junge britische Journalist Jack 
Urwin macht in seinem kürzlich erschienenen Buch "Boys don't cry" nämlich eben 
diese Vorstellungen von Männlichkeit als Problem aus. Männern werde von Kindes-
beinen an beigebracht, "männlich" zu sein bedeute, keinen Wert auf soziale und 
emotionale Kompetenzen zu legen. Urwin ist für die Debatte über das Männerbild 
das, was Laurie Penny für den Feminismus ist. Ein Pop-Aktivist, flapsig im Stil, aber im-
mer verständlich. Oft redundant, aber immer von bestechender Klarheit. Das Männ-
erbild unserer Gesellschaft sei ein vererbtes Leiden, schreibt er. Männer würden von 
Männern aufgezogen, die emotional nicht kommunizieren können. Und das vergifte 
nicht nur das Leben der Männer selbst, sondern auch aller Menschen, die mit ihnen 

Station 
3.3.  Männer, Klischees und Gleichstellung 
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in einer Beziehung stehen: Partner, Kinder, Freunde. Im englischen Original trägt Ur-
wins Buch den Untertitel "Surviving Modern Masculinity". Und genau darum geht es: 
ums Überleben. 
Risikobereitschaft ist für Urwin ein Symptom toxischer Männlichkeit. Männer gehen 
größere Risiken ein als Frauen, weil Risikobereitschaft eine gesellschaftlich tief veran-
kerte männliche Eigenschaft ist - auch wenn sie auf Kosten des eigenen Lebens geht. 
"Toxische Männlichkeit", schreibt Urwin, "erwächst im Grunde aus der Angst vor Ent-
mannung, die als das Schlimmste gilt, was einem Mann passieren kann, so schlimm, 
dass wir den Tod in Kauf nehmen, um sie zu vermeiden. Es gibt kein echtes Äquiva-
lent dafür bei Frauen. Warum? Weil sie in der Hierarchie schon ganz unten sind. Män-
ner fürchten Entmannung, weil sie damit ganz nach unten fallen und den Frauen 
gleich werden." 

Die Angst als große und am Ende vielleicht einzige Triebkraft menschlichen Handels, 
da taucht sie wieder auf. Angst vor der Arbeitslosigkeit, Angst vor dem Bedeutungs-
verlust, Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg. Es geht hier um Männer, die nicht 
mehr da stehen, wo sie einst standen. Und die deshalb das Gefühl haben, dass man 
ihnen etwas weggenommen haben muss. Ihre Antwort ist der Rückzug in die Opfer-
rolle und die Besinnung auf eine traditionelle Vorstellung von Männlichkeit. (…) 

Gesellschaften und ihre Strukturen wandeln sich. Das hat Auswirkungen auf die Le-
ben und Rollen der Menschen. Veränderungen schaffen Unsicherheit. Von der rea-
len Arbeitslosigkeit über diffuse Abstiegsängste bis zum vermeintlich verbotenen Pim-
melwitz. Es ist dieser Zeitgeist der Angst, in dem sich Remaskulinisierung und Renatio-
nalisierung treffen. Wir ziehen uns in Geschlechterrollen und Grenzen zurück, von de-
nen wir dachten, dass wir sie schon längst hinter uns gelassen haben. Wir machen 
uns in unserer Wahrnehmung zu Opfern, wo es keine Opfer gibt, sondern nur mün-
dige Menschen, Männer wie Frauen. 

"Das oberste Ziel des Feminismus ist, in allen Aspekten unseres Lebens Gendergleich-
heit zu erreichen", schreibt Jack Urwin in seinem Buch. "Und dann gäbe es keine Ent-
mannung mehr. Wenn wir Männer in der Hierarchie nicht mehr über Frauen stehen, 
können wir auch nicht fallen."  

Vielleicht werden wir die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit eines Tages als 
ein Projekt für eine bessere Gesellschaft verstehen - für Männer wie für Frauen. Viel-
leicht werden wir dann auch verstehen, dass es nicht um Identitäten und Geschlech-
ter geht, sondern um den Kampf der Besitzenden gegen die Besitzlosen. Und viel-
leicht werden wir dann auch verstehen, dass die einen ein kleines bisschen fallen 
müssen, damit die anderen aufsteigen können. 
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BILDUNGSMATERIALIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

heterosexuell
(Cis-)Mann

Briefzusteller

» Merkmalskategorien sexuelle Orientierung, Geschlecht und Beruf

Kopiervorlage 
«Wie im richtigen Leben» 1 

METHODE 5

schwul
(Cis-)Mann
LKW-Fahrer

lesbisch
(Cis-)Frau
Kellnerin

Station 
3.4. Intersektionalität 
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BILDUNGSMATERIALIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

» Merkmalskategorien Alter und Religion/Weltanschauung

Kopiervorlage 
«Wie im richtigen Leben» 2

METHODE 5
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BILDUNGSMATERIALIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

» Merkmalskategorien Bildung und Kinder
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BILDUNGSMATERIALIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

DDR
deutsch

» Merkmalskategorien Land der Geburt und Staatsangehörigkeit

Kopiervorlage 
«Wie im richtigen Leben» 4 
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Schweiz Schweiz 
Schweizer*in 
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BILDUNGSMATERIALIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

obdachlos
Lesen, Singen

K

» Merkmalskategorien weitere Eigenschaften und Hobbies

Kopiervorlage 
«Wie im richtigen Leben» 5

METHODE 5

Sport

Kino

Schreiben
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Fragen für Aufgabe 3: 
 

1) Ich habe sonntags meistens frei.  

2) Ich komme problemlos durch das Drehkreuz am Eingang des Supermarktes.  

3) Im Fernsehen kommen viele Menschen vor, die so sind wie ich.  

4) Ich kann sicher sein, dass ich auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause auf der 
Strasse nicht belästigt werde.  

5) Ich bekomme bei der Bank umstandslos einen Kredit und habe kein Problem da-
mit, die Antragsformulare zu verstehen und auszufüllen.  

6)  Die hohen Feiertage meiner Religions-/ Weltanschauungsgemeinschaft sind zu- 
gleich staatliche Feiertage.  

7)  Ich kann ohne Schwierigkeiten in das Land reisen, in dem ich gern Urlaub machen 
möchte.  

8)  Ich kann mich problemlos im Sportstudio meiner Wahl anmelden.  

9)  Ich finde sehr einfach eine Arbeit, die meiner Qualifikation entspricht.  

10)  Ich erhalte für meine Arbeit die gleiche Bezahlung wie andere, die die gleiche 
Arbeit machen.  

11)  Wenn am nächsten Sonntag Wahlen/Abstimmungen in meinen Kanton wären, 
könnte ich wählen/abstimmen.  

12)  Ich kann meine*n Partner*in an jedem Ort küssen, an dem ich will.  

13)  Es gibt in meiner Nachbarschaft viele Menschen, die mich so annehmen, wie ich 
bin.  

14)  Wenn ich bei der Polizei einen Diebstahl anzeige, kann ich mit einer fairen Be-
handlung rechnen.  

15)  Ich kann mein Leben ganz gut fünf Jahre im Voraus planen.  
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Artikel A 

 
Abb. 32 Ausschnitt aus "Zeit für die Schule"- Arbeitsblätter: #metoo: Das Schweigen brechen. 

»ZEIT für die Schule«-Arbeitsblätter | #MeToo: Das Schweigen brechen 3

Das ist der erste Impuls: erst mal abwehren. Erst mal abstreiten. Erst mal von sich schieben. Verleugnen. 
Widersprechen. Ignorieren. Oder sü!sant über das Problem hinweglächeln. So ging es mir am Anfang 
der #MeToo-Debatte. Ich fand den Aufstand der Frauen überzogen, den weiblichen Furor gegenüber der 
Männerwelt übertrieben, als plötzlich darüber gesprochen wurde, dass die Ungleichheit zwischen Mann 
und Frau immer noch existiert. War das nicht ein historisches Problem? Ein Relikt der Vergangenheit, das 
meine Generation – jene nach 1980 Geborenen – gar nicht mehr beschäftigen muss? 

Und dann hörte ich mir die Geschichten an, über die kleinen und großen Verbrechen, über die brutalen 
und weniger brutalen Übergri"e, die Frauen im Jahr 2017 jeden Tag erleben. Ich zwang mich, zuzuhören. 
Meiner Freundin. Meiner Schwester. Meinen Kolleginnen. Meinen Nachbarinnen. Und immer wieder mel-
dete sich dieser innere Schweinehund, dieser merkwürdig intuitive, nahezu reflexhaft sich aufbäumende 
Abwehrmechanismus, der mir zuflüsterte: »Alles gar nicht so schlimm« oder »Du bist nicht schuld« oder 
»Psst … Hör nicht auf die Frauen. Sie übertreiben.«

Es dauerte, bis ich verstand, dass es nicht so ist; dass ich als Mann anders durchs Leben gehe; dass ich bes-
sere Startbedingungen habe; dass ich anders erzogen und von der Gesellschaft privilegierter in die Welt 
geschickt wurde als eine Frau. Dass ich viele Bedrohungen gar nicht nachvollziehen kann. Und Frustrati-
onen. Und Enttäuschungen. Und Grenzverletzungen. Und dass ich genau diesen Schweinehund namens 
Abwehrreflex, der mir permanent das Gegenteil zuflüstert, überwinden muss, um wirklich zu verstehen. 

5

10

15

Text 1
Reden über #MeToo – Der Schweinehund

Tomasz Kurianowicz, http://www.zeit.de/kultur/2017-12/sexismusdebatte-metoo-feminismus/seite-8

Station 
4.1. #metoo 
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Artikel B 

 
Abb. 33 Auschnitt aus "Zeit für die Schule"- Arbeitsblätter: #metoo: Das Schweigen brechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

»ZEIT für die Schule«-Arbeitsblätter | #MeToo: Das Schweigen brechen 5

Das Private, so lautete die feministische Parole der siebziger Jahre, sei politisch. Und egal, wofür die Femi-
nistinnen der sogenannten Zweiten Welle kämpften, sie kämpften gemeinsam: gegen Paragraf 218, gegen 
das Schweigen über häusliche Gewalt, gegen die Last der Care-Arbeit.  

»Ach, Mama, come on«, dachte sich die nachfolgende Generation und verbannte die altbackene Rhetorik 
der Solidarität fingerschnipsend in die Geschichtsbücher. Die bauchfreien nuller Jahre versprachen Selbst-
bestimmung ohne politische Parolen, Feminismus entwickelte sich zur Ich-Politik – zu einem Postfeminis-
mus, der die Errungenschaften der Vorgängerinnen zwar genoss, sich jedoch nicht näher mit seinen eins-
tigen Forderungen auseinandersetzen wollte. Feminismus, das ist für viele mittlerweile: Konsum, Karriere, 
Körperkult; eine individuelle Angelegenheit, in der alles unter dem Zeichen der freien Wahl steht. Und so 
wie einst alles Private als politisch galt, erscheint heute alles Banale potenziell feministisch: »Shopping, 
Pole-Dancing, sogar Schokoladeessen«, formulierte es die Philosophin Nina Power einmal polemisch. Fe-
minismus, das sei das »allerneuste Must-have-Accessoire«.  

#MeToo hat uns gezeigt, dass wir den Feminismus vielleicht doch für etwas mehr brauchen, als uns ledig-
lich mit ihm zu schmücken. Die vielen Erfahrungsberichte über Benachteiligung von Frauen, Belästigung 
oder Übergri!e ähneln einander dermaßen, dass es zwingend geboten erscheint, gemeinsam – auch mit 
Männern – auf dieses Problem zu blicken. 

Der Feminismus der siebziger Jahre war akademisch und weiß. Was es nun braucht, ist eine Bewegung, 
die alle einbezieht. Die sich solidarisch zeigt, nicht nur gegenüber Frauen, die gegen gläserne Decken 
stoßen, sondern auch gegenüber Women of Color, alleinstehenden Müttern, prekär Beschäftigten. Ein Fe-
minismus, der nicht nur von Einzelfällen, sondern von Strukturen spricht. Ein Feminismus, der anerkennt, 
dass auch Männer unter der Binarität unseres Denkens leiden, und der sie darum als potenzielle Komplizen 
begreift. Ein Feminismus, der das Banale nicht gegen das Politische ausspielt. 
Die Aufregung um #MeToo wird verblassen. Doch solch ein Feminismus, man könnte ihn Postpostfeminis-
mus nennen, hat die Chance, weiter zu bestehen. 
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Text 3
Endlich Postpostfeminismus

Ann-Kristin Tlusty, http://www.zeit.de/kultur/2017-12/sexismusdebatte-metoo-feminismus/seite-10

Alle Beiträge aus ZEIT ONLINE, »Reden über #MeToo«, 23. Dezember 2017, http://www.zeit.de/kultur/2017-12/sexismusde-
batte-metoo-feminismus
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Hilfestellung für die Zusammenfassung: Beantworte diese Fragen in einem Fliesstext 
(schaue das Video dazu nochmals an) 
 

- Was ist der Gender Data Gap? (0.47s/1.15s) 
- Wen nahm man als Standardmodell in der Wissenschaft und weshalb? (1.28s) 
- Was ist das Ergebnis des Gender Data Gaps? (1.52s) 
- 2 Beispiele nennen (ab 2.06s) 
- Beispiele für gefährliche Aspekte des Gender Data Gaps (2.40s/4.10s) 
- Welche Gründe gibt es für den Gender Data Gap? (3.26s/5.20s/6.34s) 
- Wie kann man den Gender Data Gap auflösen? (6.57s) 

 
 
Graphik 1: Leaky Pipeline Universität Zürich 2019 
 

 
Abb. 34 Gleistellungsmonitoring 2019, uzh 

 

Station 
5.1. Gender Data Gap 
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Graphik 2: Leaky Pipeline von Anteil Frauen in der Hochschulbildung- und -forschung 
im Jahre 2013 
 

 
Abb. 35 Unesco Institut für Statistik, 2015 
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Beispiel Spiel Karte (Karten sind analog) 
 

  

Station 
6.1. «Frauenberuf» vs. «Männerberuf» 
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Statistik 1: 20 populärsten Berufe 
 

 
Abb. 36 skilled, EHB 
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Statistik 2: Lernende an Berufsschulen 
 

 
Abb. 37 Mein Beruf, srf myschool.ch 
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Statistik 2: Lernende an Berufsschulen 
 

 
Abb. 38 Mein Beruf, srf myschool.ch

Direk&on)der)Jus&z))
und)des)Innern)

75%)der)Männer)wählen)einen)von)31)
Berufen))

Lernende)an)Berufsschulen,)Kanton)Zürich,)
erstes)Ausbildungsjahr,)Schuljahr)2015/16.)
Quelle:)Bildungssta&s&k))
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Station 

6.2. Geschlechterverhältnis in MINT-Berufen 
 
Text 1 
 

 
Abb. 39 Politik und Du, Stadelmann, Ritzer, Jost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lara: Technikfreak, emanzipiert, ehrgeizig 

Lara steht kurz vor der Berufswahl. In der Schnupperwoche besucht sie 
eine Autowerkstatt, denn Technik und Motoren haben sie schon immer 

fasziniert. Nach zwei Tagen fühlt sie sich in ihrer Wahl bestätigt. 
Allerdings merkt sie, dass sie die Kundinnen und Kunden selten 
ansprechen, sondern sich lieber an Paul, den Lernenden, wen-
den. Paul meint scherzhaft, eine Autowerkstatt sei halt kein Ort 
für Frauen. Immer wieder betont Lara, die Frauen seien in der 
Schweiz den Männern gleichgestellt, sie könne genauso gut Au-
tomobil-Mechatronikerin werden, wie Paul Fachmann Betreuung 
Kind. Paul lacht. Wenn sie so sehr auf der Gleichberechtigung 
bestehe, dann solle sie doch bitte freiwillig Militärdienst leisten. 

Ausserdem verdiene man als Fachperson Betreuung sowieso 
viel zu wenig, das sei ein typischer Frauenberuf. 
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Graphik 1: Berufliche Grundbildung Männer und Frauen 
 

 
Abb. 40 Berufliche Grundbildung nach Bildungsfeldern, 2019, BfS 

Text 2: «Frauen können keine Mathematik» 
 

 
Abb. 41 equal, Chancengleichheit für Frau und Mann,, ETH Zürich 
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Berufliche Grundbildung nach Bildungsfeldern, 2019

Datenreihen1 Datenreihen2

«Frauen interessieren 
sich nicht für Technik»
…und Männer nicht für soziale Belange

…ausser die Kultur sagt etwas anderes
In der EU haben Island, Bulgarien und Polen in den Naturwissenschaften 
und im Ingenieur-Bereich einen Frauen-Anteil von über 50%. 
Die Schweiz hat dagegen mit 18% einen sehr tiefen Wert.1

Warum es mehr Frauen in der Technik braucht
Forschungsgruppen mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis erreichen  
Projektziele schneller und günstiger.2

Es gibt mehr Innovationen, da Frauen zusätzliche Aspekte und Ziele einbringen.3

Das Verhältnis von Risikobereitschaft / Experimentierfreude und Bewahrendem 
ist ausgeglichener.4

Frauen sind wichtige Nutzerinnen neuer Technologien; sie machen 50% des  
Marktes aus.

Der Fachkräftemangel im naturwissenschaftlich-technischen Bereich in der Schweiz 
kann überwunden werden.5

1 European Comission (2013). She Figures 2012: Gender in Research and Innovation.  
 http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf 
2 European Comission (2006). Women in Science and Technology – The Business Perspective.  
 http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/wist_report_final_en.pdf 
3 Su, R., Rounds, J. & Armstrong, P.I. (2009). Men and things, women and people: A meta-analysis of  
 sex differences in interests. Psychological Bulletin, 135(6), 859-884.
4 Gratton, L., Kelan, E., Voigt, A., Walker, L. & Wolfram, H.J. (2007). Innovative potential: Men and  
 women in teams. The Lehman Brothers Centre for Women in Business.  
 http://www.london.edu/assets/documents/facultyandresearch/Innovative_Potential_NOV_2007.pdf 
5 Schweizerische Eidgenossenschaft (2010) Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz: Ausmass und  
 Ursachen des Fachkräftemangels in MINT. Bericht des Bundesrates.  
 http://edudoc.ch/record/39339/files/Bericht_Fachkraeftemangel_de.pdf 

Frauen Männer 
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Station 
7.1. Abschluss 
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